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0 EINLEITUNG 

Mit dem Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) (im Folgenden WRRL 
genannt) am 22. Dezember 2000 wurde eine neue, integrierte Herangehensweise in der 
Wasserpolitik etabliert.  

Gemäß § 82 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bzw. § 54 Hessisches Wassergesetz (HWG) 
müssen alle Mitgliedstaaten für jede Flussgebietseinheit (FGE) oder den in ihr Hoheitsge-
biet fallenden Teil einer internationalen FGE ein Maßnahmenprogramm aufstellen. In die-
sem Programm werden Maßnahmen festgelegt, die zur Erreichung der Bewirtschaftungs-
ziele für Fließgewässer, Standgewässer, Übergangsgewässer, Küstengewässer und das 
Grundwasser erforderlich sind. Anhang VI der WRRL führt die Maßnahmen auf, die in die 
Maßnahmenprogramme aufzunehmen sind (Buchst. A: Grundlegende Maßnahmen) bzw. 
für die Aufnahme in Frage kommen (Buchst. B: Ergänzende Maßnahmen). 

Hessen hat Anteile an den FGE Rhein und Weser. Das vorliegende Maßnahmenpro-
gramm 2015-2021 (MP 2015-2021) umfasst daher die Anteile an diesen beiden FGE. Das 
vorliegende Maßnahmenprogramm ist gültig für den zweiten BP 2015-2021. Es ist nach 
Maßgabe des § 54 Abs. 3 Satz 1 im HWG für alle Planungen und Maßnahmen der öffent-
lichen Planungsträger verbindlich. 

Das (hessische) Maßnahmenprogramm fließt in die Maßnahmenprogramme und Bewirt-
schaftungspläne für die Flussgebiete Weser und Rhein ein und ist mit diesen abgestimmt. 
Es wird von der obersten Wasserbehörde festgestellt und veröffentlicht 
(www.flussgebiete.hessen.de). Der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm 
waren erstmals bis zum 22. Dezember 2009 aufzustellen und sind von da an alle sechs 
Jahre zu überprüfen und zu aktualisieren. Nach § 83 Absatz 3 WHG ist der Entwurf des 
Bewirtschaftungsplans spätestens ein Jahr vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der 
Plan bezieht (22. Dezember 2015 bis 22. Dezember 2021) durch die oberste Wasserbe-
hörde (HMUKLV) zu veröffentlichen. 

Für das Maßnahmenprogramm ist gemäß § 14b Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Anlage 3 Nr. 1.4 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Strategische Umweltprü-
fung (SUP) durchzuführen. Aufgabe der SUP ist es, in Ergänzung zur projektbezogenen 
Umweltverträglichkeitsprüfung die Umweltauswirkungen des Maßnahmenprogramms zu 
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten und in die Entscheidungsfindung einzubringen. 
Zum Maßnahmenprogramm wurde dazu ein Umweltbericht zur Anhörung im Rahmen der 
SUP erstellt. 

Die Thematik von signifikanten Belastungen durch Salzeinleitungen im Wesereinzugsge-
biet wird übergeordnet im Bewirtschaftungsplan Flussgebietseinheit Weser 2015-2021, 
Maßnahmenprogramm Flussgebietseinheit Weser 2015-2021 sowie Umweltbericht zum 
Maßnahmenprogramm Flussgebietseinheit Weser 2015-2021 behandelt. Der Entwurf 
dieses Plans, Programms und Berichts ist nach Abstimmung in der Flussgebietsgemein-
schaft Weser zum 13. März 2015 veröffentlicht worden. Sollte eine Einigung in der Fluss-
gebietsgemeinschaft Weser über den Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm 
Flussgebietseinheit Weser 2015-2021 nicht zustande kommen, wird die Thematik von 
signifikanten Belastungen durch Salzeinleitungen im Wesereinzugsgebiet in einer Ergän-
zung zum Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-2021, Maßnahmenprogramm Hessen 
2015-2021 und Umweltbericht der Strategischen Umweltprüfung zum Hessischen Maß-
nahmenprogramm 2015 bis 2021 behandelt werden.  

http://www.flussgebiete.hessen.de)/


Maßnahmenprogramm Hessen 2015-2021 Kapitel 1 

 Grundlagen des Maßnahmenprogramms und Strategien 

 Seite 2 

1 GRUNDLAGEN DES MAßNAHMENPROGRAMMS UND STRATEGIEN 

1.1 Grundlagen 

1.1.1 Vorgaben und Begriffe 

Die WRRL verpflichtet ihre Mitgliedstaaten dazu, für jede FGE oder für den in sein Ho-
heitsgebiet fallenden Teil einer internationalen FGE ein Maßnahmenprogramm festzule-
gen, um die Ziele gemäß Art. 4 der WRRL zu verwirklichen.  

Ein Maßnahmenprogramm enthält die Ăgrundlegenden MaÇnahmenñ, Ăergänzende Maß-
nahmenñ und ggf. Ăzusªtzliche MaÇnahmenñ (Art.  11 Abs. 3 bis 5 WRRL):  

¶ Grundlegende Maßnahmen sind die zu erfüllenden Mindestanforderungen an den 
Gewässerschutz, wie sie sich bspw. aus der Umsetzung bestehender gemeinschaftli-
cher Wasservorschriften zum kommunalen Abwasser, zur Nitratbelastung der Gewäs-
ser oder dem Trinkwasserschutz ergeben. 

¶ Ergänzende Maßnahmen sind Maßnahmen, die ergänzend zu den grundlegenden 
Maßnahmen geplant und ergriffen werden, um die festgelegten Ziele gemäß WRRL zu 
erreichen.  

¶ Zusätzliche Maßnahmen werden dagegen erst ergriffen, wenn aus der Überwachung 
oder anderen Daten klar erkennbar ist, dass die gesteckten Ziele nicht mit den zuvor 
genannten Maßnahmen erreicht werden. 

Eine scharfe Trennung zwischen grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen ist 
in vielen Fällen nicht möglich. Die Unterscheidung spielt für die praktische Umset-
zung des Maßnahmenprogramms auch keine Rolle. 

Gemäß den Vorgaben wurde das Maßnahmenprogramm auf der Grundlage der Ergeb-
nisse aus der Bestandsaufnahme, der wirtschaftlichen Analyse und aus der Überwachung 
erstellt. 

Das vorliegende Maßnahmenprogramm ist Teil des Bewirtschaftungsplans für Hessen 
(2015-2021). Nach den Vorgaben der WRRL sind die Maßnahmen bis 2018 umzusetzen. 
Eine Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms ist im Bewirtschaftungsplan ent-
halten. 

Der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm sind mit den Bewirtschaftungs-
plänen und Maßnahmenprogrammen der Flussgebiete Weser und Rhein abgestimmt. Für 
den deutschen Anteil am Flussgebiet Rhein wurde durch die Flussgebietsgemeinschaft 
(FFG) Rhein (www.fgg-rhein.de) ein Chapeau-Kapitel (Anhang 3 im BP) bzw. für den in-
ternationalen Teil bei der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) 
(www.iksr.org) ein internationaler Bewirtschaftungsplan erstellt. Für das Flussgebiet We-
ser wurde seitens der FGG Weser (www.fgg-weser.de) ein Bewirtschaftungsplan und 
Maßnahmenprogramm erarbeitet. 

Die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen wird auch weiterhin durch das begleitende 
Überwachungsprogramm überprüft, so dass die Maßnahmen an die jeweils neuen Er-

http://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/00_04/00_60b.htm#art4
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kenntnisse angepasst werden können. In einem Zyklus von sechs Jahren muss an die 
europäische Kommission in ähnlicher Form wie im März 2010 berichtet werden.  

1.1.2 Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen 

Auf der Grundlage der Ende 2004 abgeschlossenen Bestandsaufnahme nach Art. 
5 WRRL sowie der weiteren Erkenntnisse aus dem Monitoring sowie der Umsetzung des 
Bewirtschaftungsplans 2009-2015 (BP 2009-2015) wurden Ende 2013 die wichtigen Was-
serbewirtschaftungsfragen in den hessischen Anteilen der FGE Rhein und Weser formu-
liert und im Staatsanzeiger des Landes Hessen (StAnz. Nr. 51, Seiten 1562-1564) veröf-
fentlicht. Vom 22.12.2013 bis zum 23.06.2014 erfolgte eine Offenlegung mit der Möglich-
keit zur Stellungnahme. Die endgültige Veröffentlichung nach Offenlegung Ă¦berblick ¿ber 
die für die hessischen Anteile an den Einzugsgebieten von Weser und Rhein festgestell-
ten wichtigen Fragen der Gewªsserbewirtschaftungñ erfolgte am 20. Oktober 2014 im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen (StAnz. 43/2014 S. 913) sowie im Internet 
(HMUKLV, 20. Oktober 2014) 

Die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen beschränken sich ausdrücklich auf die 
zentralen Kernfragen des für den Bewirtschaftungsplan 2015-2021 (BP 2015-2021) er-
kennbaren Handlungsbedarfs. Für die hessischen Anteile der FGE Rhein und Weser wur-
den folgende wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen identifiziert, auf die im Weiteren 
kurz näher eingegangen wird: 

¶ hydromorphologische Veränderungen, Durchgängigkeit und Wasserhaushalt der 
Oberflächengewässer 

¶ Nähr- und Schadstoffeinträge aus Punktquellen und diffusen Quellen in Oberflächen-
gewässer und das Grundwasser, hier: 

¶  Nährstoffbelastung 

¶  Belastung mit organischen Stoffen 

¶  Belastung mit gefährlichen Stoffen 

¶  Salzbelastung in Werra und Weser. 

Die festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen entsprechen mit Ausnahme 
der Salzbelastung im Werra-Fulda-Einzugsgebiet den Problembeschreibungen in den 
FGE Rhein und Weser. Die Reduzierung der Salzbelastung in Werra und Weser wurde 
von der FGG Weser ebenfalls als wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage identifiziert.  

1.2 Zielsetzung/Strategie 

Das Land Hessen hat das Ziel alle Wasserkörper in einen guten Zustand zu bringen bzw. 
das gute ökologische Potenzial bei den künstlichen und erheblich veränderten Wasser-
körpern zu erreichen und diesen guten Zustand/ gutes Potenzial zu erhalten. Das Ziel 
konnte jedoch nicht für alle Wasserkörper bis zum Jahr 2015 erreicht werden und wird 
auch nicht in jedem Fall bis zum Jahr 2021 erreicht werden können. Eine zeitliche Stre-
ckung bis spätestens zum Jahr 2027 erfolgt, wenn die Verbesserung  

¶ aufgrund natürlicher Gegebenheiten nicht rechtzeitig erreicht werden kann, 

¶ technisch nur in Schritten erreicht werden kann, die den eigentlich vorgegebenen Zeit-
rahmen überschreiten, 

¶ die Einhaltung der Frist insgesamt gesehen mit einem unverhältnismäßig hohen Auf-
wand verbunden ist. 
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Es werden keine weniger strengen Bewirtschaftungsziele festgelegt. 

Die Auswahl der Maßnahmen erfolgt unter anderem nach Gesichtspunkten der Kostenef-
fizienz (Kapitel 6.3 und Kap. 7.6 im BP). Um Synergien zu nutzen, sollten Maßnahmen 
möglichst gleichzeitig mit gleicher fachlicher Zielsetzung möglichst im gesamten Wasser-
körper umgesetzt werden.  

Hohe Priorität haben: 

¶ Maßnahmen, die schnell umgesetzt werden können und/oder schnell wirksam sind, 

¶ Maßnahmen in Vorranggebieten bzw. Vorranggewässern, 

¶ nachhaltige/selbstregulierende Maßnahmen, 

¶ Maßnahmen mit geringen Kosten bei großer Wirkung (Kosteneffizienz), 

¶ Maßnahmen mit einer gesicherten Finanzierung. 

Für Maßnahmen in Bezug auf die einzelnen wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen 
werden folgende Strategien verfolgt: 

Hydromorphologische Veränderungen 

Es wird davon ausgegangen, dass der gute ökologische Zustand dann erreicht ist, wenn 
in ca. einem Drittel eines Wasserkörpers hochwertige Strukturen vorhanden sind. Ideal ist, 
wenn sich diese hochwertigen Gewässerabschnitte möglichst gleichmäßig im Gewässer 
verteilen, so dass sie jeweils als Trittsteinhabitate der Gewässerfauna zur Verfügung ste-
hen. Zur Vernetzung dieser Abschnitte ist hier zudem die lineare Durchgängigkeit herzu-
stellen. Auch sind alle Wanderhindernisse in Wasserkörpern mit oberhalb liegenden An-
schlusswasserkörpern durchgängig zu gestalten. 

Darüber hinaus wurden innerhalb der FGE Rhein und Weser ï insbesondere im Hinblick 
auf Wanderfische ï überregional bedeutsame Wanderrouten und geeignete Laich- und 
Aufwuchshabitate ausgewªhlt. In diesen ĂVorranggewªssernñ sind erforderliche MaÇnah-
men vorrangig umzusetzen. 

Nährstoffbelastung Stickstoff 

In hessischen Oberflächengewässern führt der Gehalt an Stickstoff, der zum überwiegen-
den Teil aus Nitrat-Stickstoff besteht, nicht zu ökologischen Schäden, da dort allein Phos-
phor der limitierende Faktor für das Algenwachstum ist. In der Nordsee dagegen führen 
zu hohe Stickstoffeinträge je nach Jahreszeit ebenso wie Phosphor zu schädlichen Al-
genblüten. Daher wurde von den Weseranrainerländern vereinbart, dass jedes Land ei-
nen Beitrag zur Reduktion der Stickstoffeinträge leisten muss mit dem Ziel, dass an der 
Wesermündung zukünftig eine mittlere Konzentration von 2,8 mg/l unterschritten wird.  

Am Rhein ist der Zielwert bereits erreicht. Auf der Weser-Fließstrecke finden in Oberflä-
chengewässern unter anderem Denitrifikationsvorgänge statt. Daher wurden im Rahmen 
des AGRUM-Projektes für die oberliegenden Bundesländer Hessen und Thüringen mittels 
Modellrechnungen Zielwerte berechnet. Für Hessen wurde für die Konzentration von Ge-
samtstickstoff an der Mündung von Fulda und Werra in die Weser jeweils der Zielwert 
3,1 mg/l abgeleitet. 

Der Einsatz von Stickstoff bei der Flächennutzung kann zu verhältnismäßig hohen Nitrat-
konzentrationen im Grundwasser führen, wodurch die Qualitätsnorm für Nitrat (50 mg/l) 
überschritten wird. Die hohen Nitratkonzentrationen im Grundwasser sind dabei kein loka-



Maßnahmenprogramm Hessen 2015-2021 Kapitel 1 

 Grundlagen des Maßnahmenprogramms und Strategien 

 Seite 5 

les Phänomen. Insbesondere Überschreitungen des Schwellenwertes für Nitrat führen zur 
Einstufung von Grundwasserkörpern in einen schlechten chemischen Zustand. 19 
Grundwasserkörper sind aufgrund von Nitrat im schlechten chemischen Zustand. In eini-
gen Grundwasserkörpern treten gleichzeitig auch Überschreitungen der Schwellenwerte 
für PSM und Ammonium auf. Die Überschreitung des Schwellenwertes für die PSM-
Einzelwirkstoffe von 0,1 µg/l ist auf die Stoffe Bentazon, Atrazin, Desethylatrazin, Mecop-
rop und Bromacil zurückzuführen. 

Von den 127 Grundwasserkörpern sind insgesamt 25 Grundwasserkörper aufgrund von 
Nitrat, PSM, Ammonium und der Belastung durch die Salzabwasserversenkung im 
schlechten chemischen Zustand (Kap. 4.2.2.2 im BP). Um flächendeckend den guten 
chemischen Zustand der Grundwässer zu erreichen, wird neben der grundwasserschutz-
orientierten Grundberatung in ausgewählten Maßnahmenräumen zusätzlich ein intensive-
rer Beratungsansatz mit verschiedenen Maßnahmenangeboten realisiert. Im Sinne der 
WRRL ist für den folgenden Bewirtschaftungsplan zu prüfen, ob die umgesetzten Maß-
nahmen zur Zielerreichung führen. 

Nährstoffbelastung Phosphor 

Phosphor gilt im Zusammenhang mit der Eutrophierung in den Binnengewªssern als ĂMi-
nimumfaktorñ. Um in Gewªssern, die insbesondere bei den biologischen Qualitätskompo-
nenten einen nicht guten Zustand haben, den guten ökologischen Zustand zu erreichen, 
müsste die Konzentration an Gesamtphosphor und Orthophosphat in diesen Wasserkör-
pern deutlich vermindert werden.  

Es wird folgendes Programm durchgeführt: 

¶ Umsetzung von notwendigen und sicher wirksamen Maßnahmen zur weiteren Ver-
besserung der Elimination von Phosphor in Kläranlagen sowie Maßnahmen an Misch- 
und Niederschlagswassereinleitungen, 

¶ Zur Minderung der erosiv bedingten Bodeneinträge und damit auch der diffusen 
Phosphoreinträge wird die landwirtschaftliche Beratung zum Erosionsschutz ausge-
weitet. Zusätzlich werden im Rahmen des Agrarumweltprogramms erosionsmindernde 
Bewirtschaftungsverfahren finanziell gefördert. 

Belastung mit organischen Stoffen 

Die Belastung mit mineralisierbaren, Sauerstoff zehrenden organischen Stoffen wird aus 
den Defiziten der Saprobie abgeleitet. Die saprobiellen Defizite haben ihre Ursache aber 
nicht nur in eingeleiteten organischen Stoffen, sondern auch in den Folgewirkungen der 
Eutrophierung (phototrophe Produktion von organischem Material, Sauerstoffkalamitäten). 

Bei der Ableitung von Maßnahmen zur Minderung der organischen Belastung sind des-
halb folgende Einzelfallprüfungen notwendig:  

¶ Ermittlung des Anteils der Belastungen durch Kläranlageneinleitungen 

¶ Ermittlung des Anteils der Sekundärbelastung durch Eutrophierung 

¶ Ermittlung des Einflusses von gestauten oder aus sonstigen Gründen langsam flie-
ßenden Strecken. 

Jeweils aufbauend auf diesen Analysen erfolgt dann die Identifikation der einzelnen erfor-
derlichen, konkreten Maßnahmen in den Wasserkörpern mit unzureichender saprobieller 
Gewässergüte. 
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Belastungen mit gefährlichen Stoffen 

Eine flächenhafte weitere Verminderung der Belastung durch PSM wird durch Beratung 
und Kontrolle der guten fachlichen Praxis und der Empfehlungen zum integrierten Pflan-
zenbau angestrebt. In den Einzugsgebieten von Gewässern, in denen Konzentrationen 
von PSM-Wirkstoffen oberhalb der maßgeblichen UQN nicht auszuschließen sind, und die 
somit zum schlechten chemischen Zustand beitragen, werden dabei Schwerpunkte ge-
setzt. Die Ergebnisse aus dem Monitoring wurden und werden als Grundlage für die Er-
mittlung der Gebiete genutzt, in denen die zuvor genannten Schwerpunkte gesetzt wer-
den. 

Soweit bei Maßnahmen zur Verminderung der Phosphorbelastung eine Verminderung der 
Schwebstoffkonzentration im Ablauf kommunaler Kläranlagen erfolgt, führt dies als Syn-
ergieeffekt auch zu einer Reduzierung der Einträge der feststoffgebundenen Schadstoffe 
der Anlagen 5 und 7 OGewV in die hessischen Gewässer, darunter u.a. auch Quecksil-
ber. Darüber hinaus werden im Einzelfall Möglichkeiten zur Verbesserung des Feststoff-
rückhalts an den Einleitungen von Misch- und Niederschlagswasser geprüft. 

1.3 Vorgehensweise zur Aufstellung des Maßnahmenprogramms 

Das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL wurde unter Federführung des 
Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) und maßgeblicher Beteili-
gung der Oberen Wasserbehörden, der Unteren Wasserbehörden, des Landesbetriebs 
Landwirtschaft Hessen (LLH) sowie weiterer Dienststellen erarbeitet. Zu nennen sind hier 
insbesondere Vertreter der Kommunen, der Landwirtschaft, des Naturschutzes, der Fi-
scherei und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. 

Die Überarbeitung des Maßnahmenprogramms erfolgte in fünf Schritten: 

(1) Defizit- und Belastungsanalyse 

Der Zustand der Gewässer wurde wiederholt bewertet und mit dem angestrebten Zu-
stand/Bewirtschaftungsziel sowie mit den Erkenntnissen aus dem MP 2009-2015 abgegli-
chen.  

(2) Maßnahmenkatalog 

Parallel zur Defizitanalyse wurde der Maßnahmenkatalog überarbeitet und ergänzt, der 
alle sinnvollen Maßnahmen zur Beseitigung der Defizite bzw. Verbesserung des Gewäs-
serzustands enthält. Hierzu zählen bspw. Maßnahmen zur Verringerung diffuser und 
punktueller Stoffeinträge, zur Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Wiederherstel-
lung der Durchgängigkeit. 

(3) Auswahl der Maßnahmen 

Durch die räumliche Zuordnung (Verortung) der ermittelten Defizite bzw. Belastungen 
ergaben sich Wasserkörper oder Maßnahmenräume, für die geeignete Maßnahmen neu 
identifiziert und im MP 2015-2021 beschrieben werden; andere ï im MP 2009-2015 vor-
geschlagene Maßnahmen ï wurden z. T. modifiziert. Dabei spielen auch Aspekte der 
Durchführbarkeit, Akzeptanz und Kosteneffizienz eine Rolle.  
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Die Maßnahmen wurden durch die zuständigen Fachleute der Wasserbehörden und der 
in Arbeitsgruppen beteiligten Experten vorgeschlagen.  

(4) Abschätzung der Zielerreichung bis 2015, 2021 bzw. 2027 

Die Einschätzung der Erreichbarkeit der Bewirtschaftungsziele gem. Art. 4 Abs. 1 WRRL 
erfolgte für jeden Wasserkörper durch das HLUG und wurde durch die Wasserbehörden 
im Einzelnen überprüft und in wenigen Fällen abgeändert. In diesem Rahmen wurden 
auch über Fristverlängerungen entschieden. 

(5) Aufstellung und Veröffentlichung des Maßnahmenprogramms 

Schließlich wurden die validierten Maßnahmen im Maßnahmenprogramm zusammenge-
fasst und der Öffentlichkeit gemeinsam mit dem Entwurf des BP 2015-2021 präsentiert 
und im Internet unter www.flussgebiete.hessen.de veröffentlicht (Ende 2014). Die Ein-
wendungen wurden überprüft und sind im MP 2015-2021 berücksichtigt.  

1.4 Planungs- und Dokumentationshilfsmittel 

Homepage 

Die Homepage http://www.flussgebiete.hessen.de ist ein wichtiges Instrument zur Infor-
mation der Öffentlichkeit. Sie ist ab Ende 2014 in die Bereiche WRRL, Planungsschritte, 
Umsetzung in Hessen, Öffentlichkeitsarbeit, Information und Service gegliedert. Die Web-
seite wird kontinuierlich ergänzt und aktualisiert. Die Dokumente können betrachtet und 
heruntergeladen werden. 

WRRL-Viewer 

Zur Auswertung und Darstellung der Überwachungsdaten sowie zur Unterstützung der 
Bewirtschaftungsplanung ist durch das HLUG eine ArcIMS-Anwendung, das sogenannte 
Hessische Karteninformationssystem (WRRL-Viewer) erstellt worden. 

Im WRRL-Viewer werden die verschiedenen Themen der WRRL ï zusammen mit Ge-
obasisdaten zur Orientierung und Übersicht ï über Kartendienste zur Verfügung gestellt. 
Die Themen sind analog der Struktur im Handbuch WRRL Hessen angeordnet. Die An-
wendung bietet umfangreiche Visualisierungsfunktionen, z. B. Zoomen, Selektieren von 
Geometrien und Objekten, Anzeigen der Sachdaten zu den selektierten Objekten oder 
Abfragen der Karteninhalte nach bestimmten Kriterien. Es können mehrere Themen über-
einander dargestellt werden, was z. B. für die Maßnahmenplanung eine nützliche Funkti-
on ist. Der WRRL-Viewer ist im Internet (http://wrrl.hessen.de) für alle Interessierten zu-
gänglich. 

Fachinformationssystem Maßnahmenprogramm (FIS MaPro) 

Um die Vorschläge aller Experten zum Maßnahmenprogramm übersichtlich verwalten zu 
können, wird in Hessen u. a. ein datenbank- und GIS-gest¿tztes ĂFachinformationssystem 
Maßnahmenprogrammeñ verwendet. Mit der Web-Anwendung können Defizite an den 
Gewässern analysiert und geeignete Maßnahmen interdisziplinär abgestimmt werden. 

Die einzelnen Maßnahmen können detailliert dokumentiert werden, hinsichtlich 

http://www.flussgebiete.hessen.de/
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¶ ihrer Ausrichtung, Eignung und genauen Verortung (an Belastungsobjekten, Gemar-
kungen oder Gewässerabschnitten), 

¶ ihrer Wirkung auf die Qualitätskomponenten und zu erwartenden Verminderung der 
Belastung, 

¶ der Beeinträchtigung der Schutzgüter gemäß der SUP, 

¶ Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten. 

Das Fachinformationssystem unterstützt mit seiner Auswertefunktionalität nachvollziehbar 
Entscheidungen bei der Optimierung des hessischen Maßnahmenprogramms und der 
Maßnahmenkombinationen wie z. B. Kostenanalyse, Wirkungsanalyse etc. FIS MaPro ist 
ein Controlling- und Planungsinstrument, welches allein den umsetzenden Behörden zur 
Verfügung steht. Inhalte, die den Stand für eine Veröffentlichung erreicht haben, werden 
in den WRRL-Viewer übertragen. 

Handbuch WRRL Hessen 

Im Handbuch WRRL Hessen sind die angewandten Methoden bei der Umsetzung der 
WRRL zusammengestellt. Bisher sind sechs Lieferungen erschienen, die auf der Home-
page einzusehen sind. 

1.5 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Zur Einbeziehung der Verbandsöffentlichkeit in die Arbeiten zur Umsetzung der WRRL ist 
seit September 2003 unter Vorsitz des Leiters der Abteilung Wasser und Boden ein stän-
diger Beirat beim Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz tätig. Die im Beirat vertretenen Verbände und Organisationen sind in 
Kapitel 3.3 namentlich aufgeführt. 

Die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Bewirtschaftungsplänen einschließlich ei-
ner Zusammenfassung des MP 2015-2021 begann am 22. Dezember 2012 mit der Offen-
legung von Zeitplan und Arbeitsprogramm nach § 83 Abs. 4 Nr. 1 WHG, der die Offenle-
gung der für das Einzugsgebiet festgestellten wichtigen Fragen der Gewässerbewirtschaf-
tung nach § 83 Abs. 4 Nr. 2 WHG 2013 folgte und schließlich 2014 mit der Offenlegung 
des Entwurfs gemäß § 83 Abs. 4 Nr. 3 WHG abgeschlossen wurde. Die letzte Offenle-
gung endete am 22. Juni 2015. 

Die Einbeziehung der Öffentlichkeit im Rahmen der SUP für das MP 2015-2021 wird mit 
der Beteiligung der Öffentlichkeit zum BP 2015-2021 verbunden (§ 54 Abs. 4 HWG). 
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2 GRUNDLEGENDE MAßNAHMEN 

Die WRRL unterscheidet in Art. 11 Abs. 3 und 4 zwischen Ăgrundlegendenñ und Ăergªn-
zendenñ MaÇnahmen. 

Grundlegende Maßnahmen sind gemäß Art. 11 Abs. 3 WRRL (§ 82 WHG) insbesondere 

¶ alle Maßnahmen zur Umsetzung der in Anhang VI Teil A WRRL genannten EG ï
Richtlinien, 

¶ alle Maßnahmen zur Erreichung der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen 
nach Art. 9 WRRL und der Förderung der effizienten und nachhaltigen Wassernutzung 
(Art. 11 Abs. 3 Buchst. b) und c) WRRL), 

¶ alle Maßnahmen zur Erreichung der Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers 
nach Art. 7 WRRL (Art. 11 Abs. 3 Buchst. d) WRRL), und 

¶ alle Regulierungen (Verbote, Begrenzungen, Registrierungen, Zulassungen etc.) in 
Bezug auf Gewässerbenutzungen und sonstige Nutzungen oder Einflussnahmen auf 
Wasser und Gewässer (Art. 11 Abs. 3 Buchst. e) bis l) WRRL). 

Grundsätzlich gilt, dass Maßnahmen zu ergreifen sind, die zur Verwirklichung der Ziele 
nach Art. 4 WRRL notwendig sind. Dies kann zusätzlich zu den grundlegenden Maßnah-
men ergänzende Maßnahmen erforderlich machen, die im Maßnahmenprogramm festzu-
legen sind. Dementsprechend richtet sich die Notwendigkeit der Festlegung und Durch-
führung von Maßnahmen ausschließlich an der fachlichen Erforderlichkeit zur Erreichung 
der Ziele nach Art. 4 WRRL. Ob es sich bei den in diesem Sinne erforderlichen Maßnah-
men um Ăgrundlegendeñ oder Ăergªnzendeñ MaÇnahmen i. S. des Art. 11 Abs. 3 und 4 
WRRL handelt, ist für die Aufstellung des Maßnahmenprogramms ohne Bedeutung. 

2.1 Maßnahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Wasserschutzvorschriften 

In Anhang 1 zum MP 2015-2021 findet sich eine Liste zur rechtlichen Umsetzung der in 
Art. 11 Abs. 3 WRRL angeführten grundlegenden Maßnahmen mit Bezug auf das jeweili-
ge Bundes- und Landesrecht.  

Die zur Umsetzung erlassenen hessischen Gesetze und Verordnungen finden sich im 
Hessenrecht unter http://www.rv.hessenrecht.hessen.de. 

2.1.1 Kommunalabwasserrichtlinie 

Rechtliche Umsetzung 

Die Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von kommunalem Abwasser (Kommu-
nalabwasserrichtlinie (91/271/EWG)) wurde in Deutschland durch das WHG und die Ab-
wasserverordnung (AbwV) sowie in Hessen durch die Verordnung zur Umsetzung der 
Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommuna-
lem Abwasser (KomAbw-VO) rechtlich umgesetzt. 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Die Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) legt Anforderungen an das Sammeln, 
Behandeln und Einleiten von kommunalem Abwasser und das Behandeln und Einleiten 
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von Abwasser bestimmter Industriebereiche (im Wesentlichen Lebensmittel- und Futter-
mittelindustrie) fest. 

Die einzuhaltenden Anforderungen zur Verminderung der Abwasserbelastung ergeben 
sich aus dem allgemeinen Teil und den branchenspezifischen Anhängen der bundes-
rechtlichen AbwV nach § 57 Abs. 2 WHG. Anhang 1 der AbwV enthält dabei die besonde-
ren Anforderungen für das kommunale Abwasser. Die besonderen Anforderungen an die 
im Anhang III der Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) genannten Industriebran-
chen sind in branchenspezifischen Anhängen der AbwV festgelegt. 

Für das kommunale Abwasser enthält die Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) 
nach Größenklasse der Abwasserbehandlungsanlage und nach der Empfindlichkeit des 
aufnehmenden Gewässers gestaffelte Anforderungen. Bei Einleitungen in empfindliche 
Gebiete gelten weitergehende Anforderungen an die Verminderung der Nährstoffkonzent-
ration. Bei der Prüfung, ob eine Einleitung in ein empfindliches Gebiet erfolgt, sind nicht 
nur die Belange des Gewässers, in die das behandelte Abwasser eingeleitet wird, son-
dern auch die Auswirkungen auf den Meeresschutz zu berücksichtigen. Daher wurde, 
unabhängig von einer Betrachtung des lokalen Gewässers, das gesamte deutsche Nord- 
und Ostsee-Einzugsgebiet und damit auch das Gebiet des Landes Hessen als empfindli-
ches Gebiet eingestuft. Die Umsetzung der Anforderungen für die Einleitung in empfindli-
che Gebiete ist termingemäß entsprechend den Vorgaben der Kommunalabwasserrichtli-
nie (91/271/EWG) erfolgt. Bei einer Reihe von kommunalen Abwassereinleitungen gehen 
die in den Erlaubnisbescheiden festgelegten Anforderungen zur Verminderung der Ab-
wasserbelastung über die Vorgaben der Richtlinie und auch des Anhangs 1 der AbwV 
hinaus. 

Die Überwachung der Abwasseranlagen und -einleitungen erfolgt im Rahmen der Eigen-
überwachung durch den Betreiber sowie durch die staatliche Überwachung. Sofern in den 
wasserrechtlichen Einleitungserlaubnissen keine zusätzlichen Anforderungen gestellt 
werden, ergibt sich der Umfang der Eigenüberwachung aus der Abwassereigenkontroll-
verordnung (EKVO). Aggregierte Daten der Eigenüberwachung der Abwasseranlagen und 
Abwassereinleitung sind in jährlichen Eigenkontrollberichten zusammenzufassen, die der 
Wasserbehörde vorzulegen sind. 

Auf der Grundlage des Art. 16 der Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) haben die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten alle zwei Jahre einen Bericht über die Beseiti-
gung von kommunalen Abwässern und Klärschlämmen zu veröffentlichen. Die hessischen 
Berichte (derzeit aktuell ĂLagebericht 2012ñ vom Juni 2013) werden auf der Internetseite 
des HMUKLV unter http://www.umwelt.hessen.de veröffentlicht. Daneben werden von der 
EU-Kommission fallweise detaillierte Berichte zu Einzelfragen angefordert. 

Die Maßnahmen zur Umsetzung der Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) sind Teil 
der insgesamt durchgeführten Maßnahmen zur Verminderung der Gewässerbelastung 
aus Punktquellen (Kap. 2.6.1). Die Umsetzung dieser Richtlinie bis zum Ende des Jahres 
2005 hat nicht nur zu einer beträchtlichen Reduzierung der Nährstoffeinträge in die Ge-
wässer beigetragen, sondern durch die Verminderung der Einträge der organischen Be-
lastung wurde hierdurch auch eine erhebliche Verbesserung der biologischen Gewässer-
güte (Saprobie) erreicht. 
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2.1.2 Trinkwasserrichtlinie 

Rechtliche Umsetzung 

Die Richtlinie 98/83/EG über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 
(Trinkwasserrichtlinie (98/83/EG)) ist durch die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 21. 
Mai 2001, letztmalig geändert durch das Gesetz vom 07. August 2013, in nationales 
Recht umgesetzt worden. Die Maßnahmen werden auf Grund der Rechtslage bundesweit 
einheitlich umgesetzt.  

In Hessen sind die Zuständigkeiten nach TrinkwV im Hessischen Gesetz über den öffent-
lichen Gesundheitsdienst (HGöGD) vom 28. September 2007 geregelt. Nach § 3 Abs. 2 
HGöGD sind die zuständigen Behörden nach § 3 Nr. 4 und 5 TrinkwV die Gesundheits-
ämter.  

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Maßnahmen, die sich aus der TrinkwV ergeben, sind im Wesentlichen: 

¶ die Durchführung regelmäßiger, umfangreicher Kontrollmessungen durch die Wasser-
versorgungsunternehmen zur Feststellung, ob das Wasser den Anforderungen der 
TrinkwV (bzw. der Trinkwasserrichtlinie (98/83/EG)) entspricht, 

¶ die Überwachung der Wasserversorgungsanlagen, einschließlich der Anlagen der 
Hausinstallation, aus denen Wasser für die Öffentlichkeit abgegeben wird, durch die 
Gesundheitsämter und 

¶ die Erstellung und Übermittlung jährlicher Berichte über die Qualität des für den 
menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers. 

Mit Erlass vom 12. Dezember 2002 wurde den hessischen Gesundheitsämtern ein Merk-
blatt zur Verfügung gestellt, das es den Gesundheitsämtern ermöglicht, einerseits vor-
handene Interpretationsspielräume in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten zu nut-
zen und andererseits durch bestimmte Vorgaben einen einheitlichen Vollzug sicherzustel-
len. 

Die Trinkwasserrichtlinie (98/83/EG) wirkt z. B. über die Verpflichtung zur Einhaltung des 
Grenzwerts von 50 mg Nitrat/l im Trinkwasser als eine Ăgrundlegende Maßnahmeñ im 
Sinne der WRRL. In Wasserschutzgebieten dient sie daher als rechtliche Vorgabe für die 
Zielerreichung. 

2.1.3 Nitratrichtlinie 

Rechtliche Umsetzung 

Die Richtlinie 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen (Nitratrichtlinie (91/676/EWG)) wird in Deutschland, die As-
pekte der Düngung betreffend, flächendeckend durch die Verordnung über die Anwen-
dung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach 
den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung ï DüV) 
sowie, die Aspekte der Bauweise und des Fassungsvermögens von Dunglagerstätten 
betreffend, durch die Anlagenverordnungen der Länder ï in Hessen durch die Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (An-
lagenverordnung - VAwS) ï geregelt. Die Nitratrichtlinie (91/676/EWG) ist somit rechtlich 
umgesetzt.  
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Derzeit wird die DÜV novelliert. Mit dieser Verordnung zur Neuordnung der guten fachli-
chen Praxis beim Düngen wird die bestehende DÜV abgelöst. Dabei werden ins-
besondere verstärkt Vorgaben der EG-Nitratrichtlinie umgesetzt (Richtlinie 91/676/EWG 
des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch 
Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen). 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Die DüV als Aktionsprogramm im Sinne der EG-Nitratrichtlinie beinhaltet zu deren Umset-
zung  neben allgemeinen Begriffsbestimmungen Grundsätze für die Düngemittelanwen-
dung (z. B. Düngebedarfsermittlung, Ausbringungsverbote, Mindestabstände zu Gewäs-
sern etc.) sowie zusätzliche Vorgaben für die Anwendung bestimmter Düngemittel (z. B. 
zeitliche Ausbringungsverbote, Einarbeitungspflicht, Obergrenzen für die Anwendung von 
Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft1 etc.). Ferner schreibt sie das Erstellen und Bewer-
ten von Stickstoff- und Phosphatnährstoffvergleichen auf Flächenbasis bzw. aggregierten 
Einzelschlägen sowie das Erstellen von Dokumentationen vor. 

Zur Umsetzung der DüV wurden in einer Bund-/Länder-Arbeitsgruppe Vollzugshinweise 
erarbeitet. Weiterhin erstellen die Beratungseinrichtungen der Länder Leitfäden für die 
Praxis. 

Die Umsetzung der Nitratrichtlinie (91/676/EWG) unterliegt, wie auch die Vogelschutz- 
und die Klärschlammrichtlinie, innerhalb der Cross Compliance-Regelungen einer syste-
matischen Kontrolle. Alle vier Jahre besteht seitens der Bundesregierung eine Berichts-
pflicht gegenüber der Europäischen Kommission über die Umsetzung der Nitratrichtlinie 
(91/676/EWG). 

Die VAwS enthält Anforderungen zum Schutz der Gewässer bei der Lagerung von Dün-
gemitteln. Sie regelt außerdem, dass das Fassungsvermögen von Anlagen zum Lagern 
von Jauche, Gülle, Festmist oder Silagesickersäften größer sein muss als die erforderli-
che Kapazität während des längsten Zeitraums, in dem das Ausbringen auf landwirt-
schaftlichen Flächen (LF) verboten ist. Für Jauche und Gülle muss das Fassungsvermö-
gen mindestens eine Lagerkapazität von sechs Monaten umfassen. 

Die Ergebnisse des speziell zu Zwecken der Wirkung der DüV eingerichteten Belas-
tungsmessnetzes zeigen, dass die gewünschten Ziele bislang noch nicht erreicht wurden. 
Allerdings wird auch dieses Messnetz derzeit überarbeitet, um weniger die hohe Belas-
tungssituation sondern mehr den Einfluss der jeweiligen Flächennutzung auf das Nitrat-
vorkommen im Grundwasser abbilden zu können. 

Die Europäischen Kommission (KOM) hat daraufhin im Oktober 2013 ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland wegen Nichtumsetzung der Nitratrichtlinie 
(91/676/EWG) eingeleitet. Sie hält erhebliche Verschärfungen der DüV für notwendig, 
damit in Deutschland eine ausreichende Reduzierung der landwirtschaftlichen Nitratein-
träge erreicht wird. Aus Sicht der KOM sind Verschärfungen in den folgenden Bereichen 
erforderlich: 

¶  Obergrenzen für das Aufbringen von Düngemitteln auf landwirtschaftliche Flächen, 

                                                
1
 Die Obergrenze liegt grundsätzlich bei 170 kg Gesamtstickstoff pro ha und Jahr im Betriebsdurchschnitt 

sowie speziell 40 kg Ammoniumstickstoff bzw. 80 kg Gesamtstickstoff je ha nach Ernte der letzten Haupt-
frucht. 



Maßnahmenprogramm Hessen 2015-2021 Kapitel 2 

 Grundlegende Maßnahmen 

 Seite 13 

¶ Ausweitung der Zeiträume, in denen Düngemittel nicht auf landwirtschaftlicher Fläche 
ausgebracht werden sollten, 

¶ Ausweitung des Fassungsvermögens von Behältern zur Lagerung von Dung, 

¶ Nachbesserungen bei den Regelungen zum Ausbringen von Düngemitteln auf stark 
geneigten Flächen, 

¶ Nachbesserungen bei den Regelungen zum Ausbringen von Düngemitteln auf was-
sergesättigten, überschwemmten, gefrorenen oder schneebedeckten Böden, 

¶ Nachbesserungen bei den Regelungen zum Ausbringen von Düngemitteln in der Nä-
he von Wasserläufen. 

Nach der Begründung des Entwurfs zur Novellierung der Düngeverordnung (DüV) soll 
den erhöhten Anforderungen des Gewässerschutzes an eine sachgerechte Düngung 
durch zusätzliche Vorgaben Rechnung getragen werden. Insbesondere soll durch die 
Novellierung ein noch deutlicherer Bezug zur EG-Nitratrichtlinie hergestellt werden. 

2.1.4 PSM-Inverkehrbringungs-Verordnung (vormals PSM-Richtlinie) 

Rechtliche Umsetzung 

Die PSM-Richtlinie (91/414/EWG) wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (PSM-Inverkehrbringungs-Verordnung 
(EG/1107/2009)) mit Wirkung ab dem 14. Juni 2011 aufgehoben. Die wesentlichen Rege-
lungen ï auch den Gewässerschutz betreffend ï finden sich in der Pflanzenschutz-
Rahmenrichtlinie (2009/128/EG) und der PSM-Inverkehrbringungs-Verordnung 
(EG/1107/2009). 

Die PSM-Richtlinie (91/414/EWG) wurde in Deutschland durch das Pflanzenschutzgesetz 
(PflSchG), die Pflanzenschutzmittelverordnung (PflSchMV), die Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung, die Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung (PflSchSachkV) und die 
Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz2 rechtlich 
umgesetzt. Die nationalen Rechtsgrundlagen bestehen ab dem 14. Juni 2011 aus dem 
Gesetz über die vorläufige Durchführung unmittelbar geltender Vorschriften der Europäi-
schen Union über die Zulassung oder Genehmigung des Inverkehrbringens von Pflanzen-
schutzmitteln ("Übergangsgesetz"). Das Übergangsgesetz gilt zunächst neben dem der-
zeitigen PflSchG und wird später zusammen mit diesem durch das Gesetz zur Neuord-
nung des Pflanzenschutzrechts ("neues Pflanzenschutzgesetz") abgelöst.  

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Ziel der PSM-Inverkehrbringungs-Verordnung (EG/1107/2009) ist es, Kriterien für die Ge-
nehmigung von Wirkstoffen festzulegen und die Regelungen zum Inverkehrbringen und 
zur Anwendung von PSM in den EU-Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen. Insbesondere 
soll erreicht werden, dass PSM nur in den Verkehr gebracht bzw. angewandt werden, 
wenn sie amtlich zugelassen sind und sie unter Berücksichtigung der Grundsätze der gu-
ten Pflanzenschutzpraxis und soweit möglich des integrierten Pflanzenschutzes sachge-
mäß angewandt werden. 

Durch die Zulassungsbestimmungen soll insbesondere die Zulassung von PSM verhindert 
werden, die nicht ausreichend auf ihre Gesundheits-, Grundwasser- und Umweltgefähr-

                                                
2
 Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz vom 9. Februar 2005. 
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dung untersucht worden sind. Es dürfen grundsätzlich nur PSM zugelassen werden, de-
ren Wirkstoffe auf EU-Ebene genehmigt worden sind. Die Prüfung der Altwirkstoffe (d. h. 
Wirkstoffe, die 1993 bereits auf dem Markt waren) wurde bis zum Inkrafttreten der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1107/2009 abgeschlossen. Für die Genehmigung neuer Wirkstoffe gel-
ten strenge Kriterien, die auch den Gewässerschutz berücksichtigen. In begründeten 
Ausnahmefällen kann auch ein PSM, das einen neuen noch nicht genehmigten Wirkstoff 
enthält, zeitlich eng befristet zugelassen werden. Die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 
540/2011 aufgeführten Wirkstoffe werden in regelmäßigen Abständen durch die EU-
Kommission überprüft, um die wissenschaftliche und technologische Entwicklung und 
neue Untersuchungen über die Auswirkungen beim konkreten Einsatz der PSM zu be-
rücksichtigen. 

Die PSM-Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 und die dazu erlassenen Durchführungsverord-
nungen ergänzen die gemeinschaftlichen Bestimmungen über die Einstufung, Verpa-
ckung und Kennzeichnung von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Dies erleichtert die sach-
gemäße Anwendung und trägt damit auch zur Verminderung der Gewässerbelastung bei. 
Die Maßnahmen zur Umsetzung der PSM-Richtlinie (91/414/EWG) sind Teil der insge-
samt durchgeführten Maßnahmen zur Verminderung der Gewässerbelastung aus diffusen 
Quellen (Kap. 2.7).  

Die Umsetzung der PSM-Richtlinie (91/414/EWG) und der PSM-Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 sowie der darüber hinausgehenden Anforderungen des nationalen Rechts, die 
im Wesentlichen ebenfalls als grundlegende Maßnahmen zu betrachten sind, haben be-
reits zu einer erheblichen Verminderung der Gewässerbelastung geführt (Kap. 2.12.1).  

2.1.5 IE-Richtlinie 

Rechtliche Umsetzung 

Die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Vermin-
derung der Umweltverschmutzung) (IE-Richtlinie (2010/75/EU)) wurde in Deutschland 
durch das WHG, das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), die Bundesimmissi-
onsschutzverordnungen (BImSchV), die Abwasserverordnung (AbwV) und die Industrie-
kläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung (IZÜV) rechtlich umgesetzt. 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Ziel der IE-Richtlinie (2010/75/EU) ist es, bei bestimmten industriellen und landwirtschaft-
lichen Tätigkeiten durch integrierte Maßnahmen die Verschmutzung der Umwelt zu ver-
meiden und zu vermindern. Sie betrifft neue und bestehende industrielle und landwirt-
schaftliche Tätigkeiten mit hohem Verschmutzungspotenzial, die im Anhang I der IE-
Richtlinie (2010/75/EU) aufgeführt sind (z. B. Energiewirtschaft, Herstellung und Verarbei-
tung von Metallen, Mineral verarbeitende Industrie, chemische Industrie, Abfallbehand-
lung, Tierhaltung ab einer bestimmten Größenordnung bzw. Stallplatzzahl, Industrieklär-
anlagen). Zur Umsetzung der IE-Richtlinie (2010/75/EU) sind hinsichtlich des Gewässer-
schutzes durch die Mitgliedstaaten im Wesentlichen folgende Anforderungen umzusetzen: 

¶ Genehmigungspflicht für die Anlagen, in denen die im Anhang I der IE-Richtlinie 
(2010/75/EU) genannten Tätigkeiten durchgeführt werden, unter Beteiligung der Öf-
fentlichkeit im Genehmigungsverfahren, 

¶ integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltbelastung nach den besten ver-
fügbaren Techniken (BVT, entspricht dem deutschen Begriff ĂStand der Technikñ), 
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¶ Festlegung konkreter Emissionsgrenzwerte allgemein oder im Einzelfall durch die Be-
hörde, sofern nicht durch Betreiber direkt einzuhalten,  

¶ Verhinderung von Unfällen, die zur Umweltbelastung führen und Begrenzung der Fol-
gen von solchen Unfällen, Meldepflichten, 

¶ vollständige Koordinierung behördlicher Zulassungsverfahren (Genehmigungsverfah-
ren) wenn mehrere Behörden mitwirken, 

¶ regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Genehmigungsauflagen zur Anpas-
sung an die Fortentwicklung der BVT, 

¶ Überwachung der Einhaltung der Anforderungen durch die zuständigen Behörden, 

¶ Durchführung von Vor-Ort-Besichtigungen durch die Behörden mit einem Überwa-
chungsturnus von ein bis drei Jahren oder aus besonderem Anlass,  

¶ Erstellen eines Ausgangszustandsberichts im Hinblick auf Boden und Grundwasser,  

¶ Rückführungspflicht in den Ausgangszustand.  

Es fallen ca. 650 Anlagen, davon 22 eigenständige Industriekläranlagen mit direkter Ein-
leitung in ein Gewässer, in den Anwendungsbereich der IE-Richtlinie.  

Die erforderliche Genehmigung für Anlagen, die unter die IE-Richtlinie (2010/75/EU) fallen 
wird i. d. R. nach dem BImSchG erteilt. Welche Anlagen unter die Genehmigungspflicht 
des BImSchG fallen, ergibt sich aus § 3 und sind die in Spalte d des Anhangs 1 mit dem 
Buchstaben E gekennzeichneten Anlagen der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV). Die Industriekläranlagen werden nach dem WHG i.V.m. der IZÜV 
zugelassen. 

Anlagen die unter die IE-Richtlinie (2010/75/EU) fallen, bestehen zu einem großen Teil 
aus Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 WHG. 
Allgemeine Anforderungen zur Vermeidung des Austritts wassergefährdender Stoffe und 
zur Begrenzung der Folgen solcher Unfälle sind in der VAwS geregelt. Mit Ausnahme der 
wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung des Abwassers schließt die Genehmigung 
nach dem BImSchG die erforderlichen wasserrechtlichen Zulassungen ein. Ergänzend 
gelten auch für Anlagen, die unter die IE-Richtlinie (2010/75/EU) fallen und in denen mit 
wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, die sonstigen Anforderungen der VAwS. 

Bei der Erteilung der Erlaubnis für die Einleitung des Abwassers hat die Wasserbehörde 
eine vollständige Koordinierung der Zulassungsverfahren sowie der Inhalts- und Neben-
bestimmungen mit der für die Erteilung der Genehmigung nach dem BImSchG zuständi-
gen Behörde sicherzustellen (§ 2 IZÜV). Einzelheiten hierzu sowie zur Überprüfung und 
erforderlichenfalls Fortschreibung der Einleitungserlaubnis regelt die IZÜV. Die Erlaubnis 
darf nur erteilt werden, wenn die Abwasserbelastung nach dem Stand der Technik ver-
mindert wurde. Die Anforderungen nach dem Stand der Technik sind insgesamt in der 
AbwV und deren branchenbezogenen Anhängen festgelegt. 

Die Überwachung der Abwasseranlagen und Einleitung erfolgt ebenfalls im Rahmen der 
Eigenüberwachung durch den Betreiber sowie durch die staatliche Überwachung. 

Für die Durchführung der Vor-Ort-Besichtigungen wurden Überwachungspläne und Über-
wachungsprogramme aufgestellt und veröffentlicht (www.umwelt.hessen.de Ĕ Umwelt & 
Natur Ĕ Anlagensicherheit & -überwachung Ĕ Anlagenüberwachung). Über das Ergebnis 
der Vor-Ort-Besichtigungen muss die Öffentlichkeit spätestens 4 Monate nach der Besich-
tigung informiert werden. 

http://www.umwelt.hessen.de/
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Neben den Vor-Ort-Besichtigungen werden bei nicht unter die IE-Richtlinie (2010/75/EU) 
fallenden Betrieben als flankierende Maßnahmen zur Umsetzung der wasserrechtlichen 
Anforderungen betriebliche Gewässerschutzinspektionen (BGI) durchgeführt. BGI und 
Vor-Ort-Besichtigungen sind vergleichbar. Weitere Informationen zur Durchführung dieser 
behördlichen Überwachung finden sich auf der Internetseite des Umweltministeriums un-
ter http://www.umwelt.hessen.de Ĕ Umwelt & Natur Ĕ Wasser Ĕ Gewässerschutz Ĕ 
Betriebliche Gewässerschutzinspektionen. 

Die Anforderungen der IE-Richtlinie (2010/75/EU) an die Vermeidung und Verminderung 
der Abwasserbelastung wurden im Wesentlichen bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der IE-Richtlinie (2010/75/EU) bei der Zulassung von Abwassereinleitungen aus IE-
Anlagen erfüllt. Hinsichtlich der wasserrechtlichen Anforderungen entsprechen alle IE-
Anlagen den Vorgaben der IE-Richtlinie. 

Auf Anforderung übermitteln die Bundesländer dem Bundesumweltministerium Informati-
onen über die Umsetzung der IE-Richtlinie (2010/75/EU); insbesondere sind Angaben zu 
den repräsentativen Daten über die Emissionen von Anlagen und Gewässerbenutzungen, 
die betreffenden Emissionsgrenzwerte sowie darüber, ob der Stand der Technik eingehal-
ten wird oder welche Ausnahmen bestehen, zu übermitteln.  

Die Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt 
durch die Betreiberin oder den Betreiber im Rahmen der Eigenüberwachung sowie nach 
Maßgabe der VAwS durch anerkannte Sachverständige. Dabei werden die Anlagen in 
Abhängigkeit von der Gefährdungsstufe vor Inbetriebnahmen, wiederkehrend, nach einer 
wesentlichen Änderung oder nach Stilllegung geprüft. Die sachverständige Stelle ist von 
der Anlagenbetreiberin oder dem Anlagenbetreiber zu beauftragen. Das Ergebnis der 
Prüfung wird der Wasserbehörde unmittelbar vom Sachverständigen mitgeteilt. Festge-
stellte Mängel sind von der Anlagenbetreiberin oder dem Anlagenbetreiber eigenverant-
wortlich zu beseitigen. Bei erheblichen Mängeln wird die Mängelbeseitigung grundsätzlich 
vom Sachverständigen überprüft. Werden gefährliche Mängel festgestellt, muss die Anla-
ge i. d. R. sofort stillgelegt werden. Sie darf erst nach Zustimmung der Wasserbehörde 
wieder in Betrieb genommen werden. 

Für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, die nicht Teil einer Anlage 
nach IE-Richtlinie sind, gelten grundsätzlich die gleichen Anforderungen. Auch diese An-
lagen müssen der VAwS entsprechen, von Sachverständigen geprüft und der zuständigen 
Wasserbehörde angezeigt werden. 

2.1.6 Seveso- Richtlinien 

Rechtliche Umsetzung 

Die Richtlinie 96/82/EG über schwere Unfälle (Seveso-II-Richtlinie oder auch Störfall-
Richtlinie genannt), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1137/2008, wurde im 
Bundesrecht durch das BImSchG, das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2003 zur Änderung der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit 
gefährlichen Stoffen vom 25. Juni 2005 (Seveso-II-Änderungsrichtlinie), das WHG und die 
12. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallverord-
nung ï 12. BImSchV) rechtlich umgesetzt. Die Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-
Richtlinie) vom 4. Juli 2012 trat am 1. Juni 2015 in Kraft und hebt damit gleichzeitig die 
Seveso-II-Richtlinie auf. 

http://www.umwelt.hessen.de/
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In Hessen erfolgte die rechtliche Umsetzung durch das HWG, die VAwS und die Gewäs-
ser- und Bodenschutz-Alarmrichtlinie. Die Seveso-II-Richtlinie (96/82/EG) ist somit recht-
lich umgesetzt. 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Die Seveso-II-Richtlinie (96/82/EG) verpflichtet die Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass 
die Betreiber bestimmter Betriebsbereiche, in denen mit gefährlichen Stoffen (giftig, ent-
zündlich, explosionsgefährlich oder brandfördernd) umgegangen werden, 

¶ alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um schwere Unfälle zu verhüten und deren 
Folgen für Mensch und Umwelt zu begrenzen und  

¶ der zuständigen Behörde jederzeit nachweisen können, dass alle erforderlichen Maß-
nahmen getroffen wurden.  

Die Richtlinie enthält hierzu neben Rahmenvorgaben zur Durchführung technischer Maß-
nahmen insbesondere Anforderungen an die Erstellung von Sicherheitsmanagementsys-
temen und Notfallplänen (Alarmplänen), die behördliche Überwachung (Inspektion), die 
Berichtspflicht beim Eintreten von Schadensfällen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und 
die Berücksichtigung der betreffenden Betriebseinrichtungen bei der Raumplanung. 

Soweit die betroffenen Anlagen eine Genehmigung nach dem BImSchG benötigen, wer-
den die nach der 12. BImSchV erforderlichen Prüfungen der vom Betreiber der Behörde 
vorzulegenden Unterlagen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durchgeführt. Die 
Genehmigung nach dem BImSchG schließt wasserrechtliche Zulassungen mit Ausnahme 
der Erlaubnis für Abwassereinleitungen ein. 

Soweit es sich bei den in den Anwendungsbereich der 12. BImSchV fallenden Anlagen 
oder Anlagenteilen um Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen handelt, 
werden bei der Genehmigung nach dem BImSchG die Anforderungen der VAwS beach-
tet.  

Die für den Bereich des Gewässerschutzes erforderlichen Prüfungen nach 12. BImSchV 
erfolgen i. d. R. im Rahmen der BGI. Nähere Informationen zur Durchführung der BGI 
sind auf der Internetseite des Hessischen Umweltministeriums unter 
http://www.hmuelv.hessen.de Ĕ Umwelt Ĕ Wasser Ĕ Anlagen- und stoffbezogener Ge-
wässerschutz Ĕ Betriebliche Gewässerschutzinspektionen verfügbar. 

Durch Art. 19 Abs. 4 der Seveso-II-Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften alle drei Jahre einen Bericht zu übermit-
teln. Die Kommission erstellt hierzu einen Fragebogen. Der Bericht wird von der Bundes-
regierung unter Einbeziehung von Daten erstellt, die von den Ländern mitgeteilt wurden. 
Die Kommission wertet diese Berichte aus und veröffentlicht eine Zusammenfassung der 
Informationen. Der aktuelle Bericht für die Bundesrepublik Deutschland erfasst den Zeit-
raum 2009 bis 2011. Der Bericht ist auf der Internetseite des Bundesumweltministeriums 
http://www.bmub.bund.de im Bereich Anlagensicherheit veröffentlicht. 

Hinsichtlich des Gewässerschutzes sind die Seveso-II-Richtlinie und die nationalen Rege-
lungen zu deren Umsetzung ein wichtiger Beitrag, um Freisetzungen von wassergefähr-
denden Stoffen aus technischen Anlagen zu verhindern.  

http://www.bmub.bund.de/
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2.1.7 Klärschlammrichtlinie 

Rechtliche Umsetzung 

Der Einsatz von Klärschlämmen als Düngemittel auf landwirtschaftlich genutzten Böden 
erfolgt EU-weit auf der Grundlage der Richtlinie über den Schutz der Umwelt und insbe-
sondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft 
(86/278/EWG) (Klärschlammrichtlinie (86/278/EWG)). 

Die Regelungen der Klärschlammrichtlinie (86/278/EWG) sind in Deutschland mit der 
Klärschlammverordnung (AbfKlärV) umgesetzt. Die Klärschlammrichtlinie (86/278/EWG) 
ist somit vollständig rechtlich umgesetzt. Eine hessenspezifische rechtliche Regelung ist 
nicht erforderlich. 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Die Klärschlammrichtlinie (86/278/EWG) enthält im Vergleich zur deutschen AbfKlärV 
großzügigere Vorgaben. In Art. 12 sieht die Klärschlammrichtlinie (86/278/EWG) aus-
drücklich vor, dass die Mitgliedstaaten strengere Anforderungen erlassen können. Das 
deutsche Recht hat hiervon bei den Grenzwerten für Böden und Klärschlamm, wie die 
anderen Mitgliedstaaten auch, Gebrauch gemacht.  

Nach der AbfKlärV ist das Aufbringen von Rohschlamm oder Schlamm aus anderen Ab-
wasserbehandlungsanlagen als zur Behandlung von Haushaltsabwässern, kommunalen 
Abwässern oder Abwässern mit ähnlich geringer Schadstoffbelastung auf landwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzten Böden verboten. 

Aufgrund der beim Erlass der AbfKlärV geführten öffentlichen Diskussion über die Belas-
tung der Umwelt mit Dioxinen und Furanen (ĂSeveso-Diskussionñ) sind zusªtzlich f¿r die 
organisch-persistenten Schadstoffgruppen PCB und polychlorierte Dibenzodioxine/ Di-
benzofurane (PCDD/PCDF) Vorsorgewerte für die zulässigen Gehalte in das deutsche 
Recht aufgenommen worden. 

Die EU-Mitgliedstaaten sind nach der Klärschlammrichtlinie (86/278/EWG) verpflichtet, 
der EU-Kommission alle drei Jahre einen Bericht über die ordnungsgemäße nationale 
Umsetzung der Klärschlammrichtlinie (86/278/EWG) vorzulegen.3 

Die Umsetzung der Klärschlammrichtlinie (86/278/EWG) dient dem Schutz landwirtschaft-
lich genutzter Böden sowie dem Schutz von Grundwasser und Oberflächengewässern. 
Durch Überwachung der einzuhaltenden Grenzwerte insbesondere bzgl. organischer Ver-
bindungen und Schwermetalle wird einer Akkumulation dieser Stoffe in den Gewässern 
entgegengewirkt. Die deutsche AbfKlärV trägt damit dazu bei, die stofflichen Ziele der 
WRRL zu erreichen.  

2.1.8 Badegewässerrichtlinie 

Rechtliche Umsetzung 

Die Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 
2006 über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung 

                                                
3
 Die Klärschlammrichtlinie fordert lediglich zu den Schwermetallgehalten eine Datenerhebung in ihrer Be-

richtspflicht. 
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der Richtlinie 76/160/EWG (Badegewässerrichtlinie (2006/7/EG)) wird durch entspre-
chende Länderverordnungen in nationales Recht umgesetzt.  

Durch die Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer (VO-
BGW) ist die Badegewässerrichtlinie (2006/7/EG) umgesetzt worden. 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Maßnahmen, die sich aus der Badegewässerrichtlinie ergeben, sind im Wesentlichen: 

¶ die Überwachung und die Einstufung der Qualität von Badegewässern, 

¶ die Bewirtschaftung der Badegewässer hinsichtlich ihrer Qualität und  

¶ die Information der Öffentlichkeit über die Badegewässerqualität.  

In Hessen werden die Zuständigkeiten nach der Badegewässerrichtlinie (2006/7/EG) in 
der VO-BGW detailliert geregelt. In einem jährlichen Erfahrungsaustausch stimmen die 
zuständigen Behörden gemeinsam Fragen der praktischen Umsetzung der Richtlinie ab 
und berücksichtigen dabei sowohl örtliche Gegebenheiten als auch die Bestrebung eines 
einheitlichen Verwaltungsvollzugs im Lande.  

Eine Darstellung aller hessischen Badegewässer zum Stand 2013 findet sich im BP 2015-
2021 in Anhang 1-7. 

Die Badegewässerrichtlinie (2006/7/EG) dient dem Erhalt bzw. der Verbesserung der 
Qualität der Badeseen und dem Schutz der menschlichen Gesundheit. Hierfür sollen ins-
besondere fäkale Verunreinigungen und übermäßige Nährstoffeinträge zur Verhütung von 
Algenmassenvermehrungen aus den Badegewässern ferngehalten werden. Dies erfordert 
häufig auch Maßnahmen im Oberlauf der Badegewässer und dient somit der Zielerrei-
chung in den Badeseen und in ihrem Einzugsbereich. 

2.1.9 Natura 2000 

Synergien aus gemeinschaftlichen Vorschriften zur Natura 2000 mit den Zielen des Ge-
wässerschutzes ergeben sich über die Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) und die Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie). 

Vogelschutzrichtlinie 

Rechtliche Umsetzung 

Die Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) wurde in Deutschland durch das Gesetz über 
Naturschutz und Landschaftspflege ï Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in jeweils 
gültiger Fassung und in Hessen durch das Hessische Gesetz über Naturschutz und Land-
schaftspflege (HENatG) vom 4. Dezember 2006 sowie, nach Außerkrafttreten des 
HENatG, durch das Hessische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAG-
BNatSchG) vom 20. Dezember 2010 rechtlich umgesetzt.  

Die rechtsförmliche Ausweisung der hessischen Vogelschutzgebiete (VSG) erfolgte auf 
der Grundlage des § 32 Abs. 1 HENatG mit Inkrafttreten der Natura 2000-Verordnung am 
8. März 2008. Bereits zuvor wurden in Hessen sieben Vogelschutzgebiete als Land-
schafts- oder Naturschutzgebiete ausgewiesen. Die Natura 2000-Verordnung wird aktuell 
auf Grundlage der durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Waldes 
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vom 27. Juni 2013 (GVBl. I S. 458) geänderten Bestimmungen novelliert. Die landesweite 
Verordnung wird durch drei Verordnungen der Regierungspräsidien ersetzt. 

Insgesamt wurden in Hessen 60 VSG ausgewiesen. Sie umfassen etwa 14,7 % der Lan-
desfläche. 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Vorrangiges Ziel der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) ist es, die in Europa vorhandene 
biologische Vielfalt im Bereich der Avifauna und insbesondere auch der an aquatische 
Lebensräume und Habitate gebundenen Vogelarten zu erhalten und zu fördern. Die Aus-
wahl der Gebiete erfolgte gemäß europäischem Recht nach rein naturschutzfachlichen 
Kriterien. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass diese Lebens-
räume und Arten in einem günstigen Erhaltungszustand verbleiben oder dieser wieder-
hergestellt wird. 

In der Natura-2000-Verordnung sind die Erhaltungsziele für die in den Gebieten vorkom-
menden relevanten Vogelarten bestimmt und die Abgrenzung dieser Gebiete flurstückbe-
zogen festgelegt. Die Natura-2000-Verordnung beschränkt sich auf die Festsetzung der 
Gebietsgrenzen und der Erhaltungsziele. Sie enthält im Gegensatz zu den bekannten 
Natur- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen keine Ge- und Verbote, die die Nut-
zung der Flächen einschränken. Die Erhaltung der in den Gebieten geschützten Arten 
durch eine naturgerechte Bodennutzung bleibt vertraglichen Vereinbarungen mit den be-
troffenen Landwirten und Waldbesitzern und anderen Nutzern vorbehalten. Nur wenn die-
se nicht zustande kommen, nicht ausreichen oder missachtet werden, können die 
Schutzanforderungen durch eine behördliche Anordnung oder den Erlass einer Verord-
nung mit Ge- und Verboten durchgesetzt werden. 

Vor dem Hintergrund der Umsetzung der WRRL sind aus dem Katalog der Erhaltungszie-
le der Natura-2000-Verordnung Erhaltungsmaßnahmen zu nennen, die der Zielerreichung 
beider Richtlinien dienen. Zu nennen sind hier insbesondere: 

¶ die Erhaltung einer natürlichen Auendynamik zur Förderung der Neubildung von Alt-
wässern, Uferabbrüchen und Schlammbänken, 

¶ die Erhaltung der Gewässerqualität und Durchgängigkeit für Gewässerorganismen 
und eines funktionalen Zusammenhangs mit auetypischen Lebensräumen, 

¶ die Erhaltung von Stillgewässern mit naturnaher Überflutungsdynamik, breiten Flachu-
ferzonen und einer reichen, für den Lebensraum charakteristischen Unterwasser- und 
Ufervegetation und natürlichen Lebensgemeinschaften, 

¶ die Erhaltung des Biotop prägenden Wasserhaushalts von Pfeifengraswiesen, Brenn-
dolden-Auewiesen, feuchten Hochstaudenfluren, Übergangs- und Schwingrasenmoo-
ren, kalkreichen Niedermooren, Kalktuffquellen und verschiedener Waldlebensräume, 

¶ die Erhaltung von Schotter-, Kies- und Sandbänken wie auch offenen Schlammufern 
im Rahmen einer naturnahen Dynamik. 

Weitere Erhaltungsziele von Bedeutung insbesondere für Fisch fressende Vogelarten sind 
die Schaffung und Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten sowie generell die Erhal-
tung natürlicher Fischvorkommen und eine den ökologischen Ansprüchen der jeweiligen 
Art förderliche Wasserqualität. 

Neben dem rechtlichen Schutzsystem kommt damit dem materiellen Schutzregime eine 
zentrale Bedeutung bei der Umsetzung von Natura 2000 zu. Im Zentrum steht dabei der 
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Bewirtschaftungs- oder auch Managementplan. Dieser besteht in Hessen aus zwei obliga-
torischen Modulen. 

1. Das erste obligatorische Modul des Managementplans, die sogenannte Grunddaten-
erhebung (GDE), dient im Wesentlichen der Inventarisierung der Gebiete. Die GDE, 
die mittlerweile abgeschlossen ist, bildet die Grundlage für das kontinuierliche Monito-
ring der VSG. 

2. Der Mittelfristige Maßnahmenplan (MMP) ist nach der GDE das zweite obligatorische 
Modul der Managementplanung. Sein Ziel ist die Konkretisierung ausdifferenzierter 
Maßnahmen auf der Fläche. Mit Beginn des Jahres 2014 sind rd. 20 % der VSG be-
plant. Die MMP sind die Planungsgrundlage für den Vertragsnaturschutz auf LF wie 
auch im Wald. Auf ihrer Grundlage sorgen die Forstämter und die Ämter für den länd-
lichen Raum in den Landkreisen dafür, dass Erhaltungsmaßnahmen zum Schutz der 
Vogelarten umgesetzt werden. 

Der Managementplan stellt das Kohärenzsicherungspotenzial dar und bietet eine fachlich 
begründete Flächenkulisse für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (auch Ökopunktekon-
to), Artenhilfsmaßnahmen, kommunale Pflegemittel, Sponsoring usw. 

In Natura-2000-Gebieten, die aufgrund ihrer Fließgewässeranteile auch dem Regime der 
WRRL unterliegen, wird die Maßnahmenumsetzung in gemeinsamen Maßnahmenräumen 
aufeinander abgestimmt. Die Nutzung von Synergien aus dem Zusammentreffen von An-
forderungen aus WRRL und FFH- bzw. Vogelschutz-Richtlinie ist grundsätzlich er-
wünscht. 

Für die MMP (wie auch die fischereiliche Hegeplanung) an Fließgewässern mit WRRL-
Relevanz stellt der Einbezug dieser weiteren Rechtsmaterie allerdings besondere Anfor-
derungen an die Planung. 

Die Erstellung der MMP für Natura-2000-Gebiete mit WRRL-Relevanz ist im Leitfaden für 
die Erarbeitung und Umsetzung der Maßnahmenplanung in Natura-2000- und Natur-
schutzgebieten (Büschel et al. 2013) geregelt (http://natureg.hessen.de).  

Die Planungsräume von MMP können gemäß Leitfaden (Büschel et al. 2013) im Rahmen 
der Synergienutzung zwischen WRRL und Natura 2000 auch über die bestehenden 
Grenzen der Schutzgebiete hinausgehen, wenn dies durch die Vorgaben des Maßnah-
menprogramms der WRRL (WRRL MaPro) geboten erscheint. 

Außerhalb der flächigen FFH- und Vogelschutzgebiete wird grundsätzlich die Fließgewäs-
serparzelle plus einem 10 m Randstreifen beidseitig des Gewässers beplant (Büschel et 
al. 2013). In besonderen Fällen kann es sinnvoll sein, den Planungsbereich darüber hin-
aus zu erweitern, so z. B. wenn eine Flussaue komplett mit in die Planung einbezogen 
werden soll. Andererseits kann es auch zweckdienlich sein, bestehende FFH-Gebiete auf 
ihre Fließgewässeranteile mit Randstreifen zu reduzieren und Flächenanteile des FFH-
Gebietes, die keinen Fließgewässerbezug aufweisen, in einem gesonderten Planungs-
raum darzustellen. Die Festlegung des Planungsraumes erfolgt durch die Regierungsprä-
sidien. 

Die im MMP vorgesehenen Maßnahmen sind, soweit in diesem Planungsstadium mög-
lich, durch die jeweilige Wasserbehörde in genehmigungspflichtige und genehmigungs-
freie Maßnahmen zu unterscheiden. Durch die Entscheidung über das Genehmigungser-
fordernis bestimmt sich dann die erforderliche Planungstiefe im MMP. Bei genehmigungs-
freien Maßnahmen muss der MMP eine ausreichende Planungstiefe besitzen, um eine 

http://natureg.hessen.de/
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Umsetzung direkt aus dem Maßnahmenplan heraus anzuschließen. Bei genehmigungs-
pflichtigen Maßnahmen sollen die Maßnahmen in Form von Skizzen und Erläuterungen 
soweit vorbereitet werden, dass eine entsprechende Umsetzungsplanung aus den Vorga-
ben des MMP angeschlossen werden kann. 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 

Rechtliche Umsetzung 

Die Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992 (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) 
(FFH-Richtlinie (92/43/EWG), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 1882/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. September 2003, wurde in Deutschland 
seit 1998 durch das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege ïBNatSchG in je-
weils gültiger Fassung und in Hessen durch das HENatG vom 4. Dezember 2006 sowie, 
nach Außerkrafttreten des HENatG, durch das HAGBNatSchG vom 20. Dezember 2010 
rechtlich umgesetzt. 

Die rechtsförmliche Ausweisung der hessischen FFH-Gebiete erfolgte auf der Grundlage 
des § 32 Abs. 1 HENatG mit Inkrafttreten der Natura 2000-Verordnung am 8. März 2008. 
Die Natura 2000-Verordnung wird aktuell auf Grundlage der durch Art. 2 des Gesetzes 
zur Neuregelung des Rechts des Waldes vom 27. Juni 2013 (GVBl. I S. 458) geänderten 
Bestimmungen novelliert. Die landesweite Verordnung wird durch drei Verordnungen der 
Regierungspräsidien ersetzt. 

Das Bundesland Hessen hat der Europäischen Kommission insgesamt 583 FFH-Gebiete 
gemeldet. Das entspricht ca. 10 % der Landesfläche.  

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Auf Basis der FFH-Richtlinie 92/43/EWG soll ein europaweites zusammenhängendes 
Netz von Schutzgebieten namens Natura 2000 errichtet werden. Dieses Netz schließt die 
Vogelschutzgebiete (Kapitel 2.1.2) ein. Vorrangiges Ziel ist es, die in Europa vorhandene 
biologische Vielfalt zu erhalten und zu fördern. Die Auswahl der Gebiete erfolgte gemäß 
europäischem Recht nach rein naturschutzfachlichen Kriterien. Wirtschaftliche, soziale 
oder kulturelle Belange durften dabei nicht berücksichtigt werden. Maßgebend war allein 
das Vorkommen bestimmter Lebensräume und ausgewählter Tier- und Pflanzenarten. Die 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass diese Lebensräume und 
Arten in einem günstigen Erhaltungszustand verbleiben oder dass dieser günstige Erhal-
tungszustand wiederhergestellt wird. 

Die Instrumente des Gebietsmanagements sind die gleichen wie bei den Vogelschutz-
gebieten. Insoweit wird auf die Erläuterungen zur Vogelschutzrichtlinie (Kap. 2.1.9) ver-
wiesen. 

Die Grunddatenerhebung in den FFH-Gebieten ist abgeschlossen. Mit Jahresbeginn 2014 
liegen für über 60 % der hessischen FFH-Gebiete Maßnahmenpläne vor. 

Vor dem Hintergrund der Umsetzung der WRRL sind aus dem Katalog der in den FFH-
Gebieten festgesetzten Erhaltungsziele für die in Hessen vergleichsweise häufig auftre-
tenden FFH-Arten Groppe (Cottus gobio) und Bachneunauge (Lampetra planeri) bspw. 
Erhaltungsmaßnahmen zu nennen, die der Zielerreichung beider Richtlinien dienen. Dies 
sind insbesondere die Schaffung und Erhaltung durchgängiger, strukturreicher Fließge-
wässer mit steiniger Sohle bzw. mit lockeren, sandigen bis feinkiesigen Sohlsubstraten 
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(Laichbereiche) und ruhigen Bereichen mit Schlammauflagen (Larvenhabitat) sowie die 
Erhaltung gehölzreicher Ufer. Darüber hinaus ist nach den FFH-Vorgaben für diese Arten 
die Erhaltung von Gewässerhabitaten, die sich in einem zumindest guten ökologischen 
und chemischen Zustand befinden, ein vorrangiges Ziel. 

FFH-Arten, die ebenfalls von der Umsetzung der WRRL profitieren, sind in Hessen bspw. 
der Bitterling (Rhodeus amarus), der Lachs (Salmo salar) die Europäische Sumpfschild-
kröte (Emys o. orbicularis), der Biber (Castor fiber) und die Grüne Keiljungfer (Ophio-
gomphus cecilia). 

Konflikte zwischen der Zielsetzung der WRRL und der FFH-Richtlinie 92/43/EWG sind nur 
in Ausnahmefällen zu erwarten, bspw. wenn sich durch das Schleifen eines Wehres eine 
Veränderung des Wasserhaushaltes für einen angrenzenden Lebensraumtyp ergibt. In 
diesen Fällen ist eine Abwägung der Belange auf Ebene des Regierungspräsidiums, ggf. 
nach Erstellung einer FFH-Vorprüfung/-Verträglichkeitsprüfung, zu treffen und die Ent-
scheidung zu dokumentieren. 

2.1.10 UVP-Richtlinie / SUP-Richtlinie 

Wasserwirtschaftlich relevante Vorschriften sind in den gemeinschaftlichen Richtlinien zu 
projektbezogenen (UVP) und zur Strategischen Umweltprüfung (SUP) enthalten. Daher 
wird hier nicht nur auf die Umsetzung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVP-Richtlinie (2011/92/EU)) eingegangen, sondern auch auf die der 
Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme (SUP-Richtlinie (2001/42/EG)). 

Projektbezogene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

Rechtliche Umsetzung 

Die UVP-Richtlinie (2011/92/EU) vom 13. Dezember 2011 ist in Deutschland durch das 
UVPG in Verbindung mit dem WHG rechtlich umgesetzt. 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Im Rahmen der Entscheidung über die Zulassung von wasserwirtschaftlich relevanten 
Projekten (Anlage 1 zum UVPG, Nr.13) prüfen die zuständigen Behörden die Verpflich-
tung zur Durchführung einer UVP und stellen die Durchführung unter Beachtung der ge-
meinschaftlichen Verfahrensvorgaben sicher. 

Bei allen wasserwirtschaftlich relevanten Projekten nach der UVP-Richtlinie (2011/92/EU) 
wird die Einhaltung der medienübergreifenden Vorgaben der UVP gewahrt. Dies betrifft 
auch UVP-pflichtige Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der WRRL. 

Strategische Umweltprüfung (SUP) 

Rechtliche Umsetzung 

Die Vorgaben der Richtlinie über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme (2001/42/EG) vom 27. Juni 2001 (SUP-Richtlinie (2001/42/EG)) ist bun-
desgesetzlich durch das UVPG (§§ 14a ff und Anlage 3 UVPG) in Verbindung mit dem 
WHG (§§ 45 i Abs. 2, 62 a, 82) umgesetzt. 
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Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Das Maßnahmenprogramm nach WRRL ist eine SUP-pflichtige Planung. Die Umsetzung 
der SUP erfolgt somit im Rahmen der Aufstellung des hessischen Maßnahmenpro-
gramms zur WRRL. Für Hessen wird im Rahmen der SUP für das Maßnahmenprogramm 
nach § 82 WHG ein zusammenfassender Umweltbericht für die Öffentlichkeitsbeteiligung 
und die Behördenbeteiligung erstellt. Die Anhörung zu Maßnahmenprogramm und Um-
weltbericht erfolgt parallel zur Anhörung des Bewirtschaftungsplans. 

Im Vorfeld der SUP wurde 2014 ein ĂScopingñ durchgef¿hrt, in dem der Untersuchungs-
rahmen für die SUP festgelegt wird. 

2.2 Geeignete Maßnahmen für die Ziele des Art. 9 WRRL 

2.2.1 Maßnahmen zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen 

Wesentliche Voraussetzung für eine rationelle Nutzung der verfügbaren Wasser-
Ressourcen sind kostendeckende Wasserpreise in Verbindung mit einer verursacherge-
rechten Tarifgestaltung. In Art. 9 WRRL wird der Grundsatz der Kostendeckung der Was-
serdienstleistungen unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips einschließlich der 
Umwelt- und Ressourcenkosten angesprochen. Damit soll die Wassergebührenpolitik 
Anreize für eine effiziente Ressourcennutzung liefern. 

Die Grundsätze der Preise der öffentlichen Wasserversorgung und der Gebühren für die 
kommunale Abwasserentsorgung sind im hessischen Gesetz über kommunale Abgaben 
(KAG) festgelegt. Zentrale Prinzipien der Preis- bzw. Gebührenbildung und Tarifgestal-
tung sind: 

¶ das Kostendeckungsprinzip (betriebswirtschaftliche Kosten der Leistungserstellung), 

¶ das Äquivalenzprinzip (Angemessenheit, Verhältnismäßigkeit) und 

¶ der Gleichheitsgrundsatz (Leistungs-/Verursachergerechtigkeit). 

Das Kostendeckungsprinzip orientiert sich an den Kosten für die Bereitstellung und die 
Erbringung einer Leistung (Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser; Ableitung und 
Behandlung von Abwasser). Das Äquivalenzprinzip verlangt, dass zwischen der Leistung 
(Trinkwasserversorgung; Abwasserentsorgung) und dem hierfür erhobenen Entgelt (Was-
serpreis; Abwassergebühr) ein angemessenes Verhältnis bestehen muss. Der Gleich-
heitsgrundsatz in Form einer leistungs- bzw. verursachergerechten Gebührengestaltung 
dient der Gleichbehandlung der Gebührenschuldner. Er geht davon aus, dass jeder Nut-
zer die Kosten zu tragen hat, die er für die Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 
bzw. für die Erfassung, Ableitung und Behandlung von Abwasser verursacht. 

Die Kostendeckung der öffentlichen Wasserversorgung und der kommunalen Abwasser-
beseitigung liegt in einer Größenordnung von ca. 95 %. 

2.2.2 Wassergebührenpolitik, die Anreize für die Benutzer darstellt, 
Wasserressourcen effizient zu nutzen 

Die Entgelte für die Gewässerbenutzung (Wasserpreise, Abwassergebühren) sind so be-
messen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Die Kosten der Wasserdienst-
leistungen umfassen die betriebswirtschaftlichen Kosten für die Leistungserstellung, Be-
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triebskosten (Personal-, Material-, Verwaltungskosten etc.) und der Kapitalkosten (Ab-
schreibungen, Zinsen) sowie die Umwelt- und Ressourcenkosten (ĂExterne Effekteñ). 

Nach dem WHG sind Erlaubnisse oder Bewilligungen zu versagen, wenn u. a. schädliche, 
auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare Gewässer-
veränderungen zu erwarten sind. Eventuelle dennoch auftretende und nicht anderweitig 
durch Auflagen ausgeglichene Auswirkungen der Wasserentnahme auf Natur und Land-
schaft sowie Landwirtschaft (Umweltkosten) können durch Abgaben oder Ausgleichs- und 
Entschªdigungszahlungen Ăinternalisiertñ werden. Negative Umweltauswirkungen durch 
die Einleitung von Abwasser in Gewässer werden auf der Grundlage des Gesetzes über 
Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - Ab-
wAG) veranlagt. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach der Menge und der Schädlichkeit 
bestimmter eingeleiteter Inhaltsstoffe. Bestimmte Investitionen zur Verminderung der 
Schadstofffracht des Abwassers können mit der Abgabe verrechnet werden. 

2.2.3 Beitrag zur Kostendeckung durch die Wassernutzungen 

Die Wassernutzungen, die neben den Wasserdienstleistungen unter wirtschaftlichen As-
pekten zu betrachten sind, umfassen: 

¶ die Wasserentnahmen (Eigenförderung) aus 

¶ der industriell-gewerblichen Eigenförderung, 

¶ der Wassergewinnung für die landwirtschaftliche Beregnung und 

¶ der Eigenförderung der Wärmekraftwerke, 
 

¶ die Abwassereinleitungen (Direkteinleiter) aus 

¶ industriell-gewerblichen Abwassereinleitungen (Direkteinleiter) und 

¶ Kühlwassereinleitungen aus Großindustrie und den Wärmekraftwerken, 
 

¶ die Binnenschifffahrt, die durch die Anforderungen an den Ausbau (Schleusen, Ufer-
verbau) und durch den Betrieb signifikante Auswirkungen auf den Zustand der Ge-
wässer hat, sowie 
 

¶ die Wasserkraftnutzung in Laufwasserkraftwerken. 

Für Wasserentnahmen sind die möglichen Auswirkungen unabhängig von dem Grund der 
Wasserentnahme durch den Antragsteller auf seine Kosten hin zu untersuchen. Für den 
Fall, dass keine im Einzelfall ausgleichbaren Folgen zu erwarten sind, kann die Bewilli-
gung für die jeweilige Entnahme nicht erteilt werden. Hierbei wird auch die Kumulation 
mehrerer Entnahmen im gleichen Raum geprüft. 

Bei Abwassereinleitungen gilt das Vorgehen analog zu den Wasserentnahmen. Allerdings 
stellen sich hier die Summenwirkung mehrerer Einleitungen in ein Gewässer sowie die 
Rahmenbedingungen (Zustand u. a.) des Gewässers als weitere komplexe Wirkfaktoren 
dar (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Binnenschifffahrt auf den Bundeswasserstraßen trägt zur Ent-
lastung des Güterverkehrs auf den Straßen bei. Aktuelle, hessenspezifische Studien über 
die negativen Auswirkungen auf den Gewässerzustand (Umweltkosten) sowie deren 
Kompensation durch Reduzierungspotenziale im Straßenbau und die Verringerung des 
spezifischen Energiebedarfs (MWh/(t*km)) sowie der Emissionen liegen nicht vor. 
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2.3 Maßnahmen, die eine effiziente und nachhaltige Wassernutzung fördern 

Das WHG stellt grundsätzliche Regelungen über Bewirtschaftungsgrundsätze und -ziele 
von Gewässern auf. Zusätzlich verpflichtet das WHG jedermann dazu, bei Wassernut-
zungen die erforderliche Sorgfalt anzuwenden und sparsam bei der Verwendung des 
Wassers zu sein. Es sieht in den Bereichen ĂUmgang mit wassergefährdenden Stoffenñ 
und ĂAbwasserbeseitigungñ besondere Pflichten der Handelnden und Anlagenbetreiber 
vor. Bei Überschreitung bestimmter Größengrenzen fordert das WHG die Bestellung von 
Betriebsbeauftragten für den Gewässerschutz, die mit besonderen Rechten und Pflichten 
ausgestattet sind. In der AbwV sind allgemeine Anforderungen zur Verminderung des 
Abwasseranfalls enthalten, die in einem großen Teil der branchenspezifischen Anhänge 
näher konkretisiert werden. 

Das HWG enthält für die Träger der öffentlichen Wasserversorgung und von ihnen beauf-
tragte Dritte besondere Anforderungen zum sparsamen Umgang mit Wasser (z. B. Be-
grenzung der Wasserverluste, Verwertung von Betriebs- und Niederschlagswasser, För-
derung des rationellen Umgangs mit Wasser durch Benutzungsbedingungen und -
entgelte und Beratung von Wassernutzern bei Maßnahmen zur Einsparung von Wasser). 

Weiterhin sind bei der Vergabe von Wasserrechten zur Entnahme von Grundwasser 
durch den Antragsteller Wasserbedarfsnachweise vorzulegen, aufgrund derer entschie-
den wird, in welcher Höhe eine Entnahme zugelassen wird. Zusätzlich sind Wasserspar-
nachweise bzw. Konzepte vorzulegen, wie Wasserverluste z. B. aus dem Leitungsnetz 
verhindert bzw. minimiert und wie der Verbrauch von Wasser so gering wie möglich ge-
halten werden kann.  

Im Bereich des vorsorgenden mengenmäßigen Grundwasserschutzes werden flächende-
ckend regionale Wasserbilanzen (Rhein-Main, Mittelhessen, Nordhessen) aufgestellt. Die 
Wasserbilanzen enthalten wichtige Informationen, Daten und Aussagen über die aktuelle 
wasserwirtschaftliche Versorgungssituation und stellen ein Trendszenario für den zukünf-
tigen Wasserbedarf dar. Sie bilden damit eine wesentliche Grundlage für Planungen im 
Hinblick auf eine nachhaltige Grundwasserbewirtschaftung bzgl. der Grundwasserent-
nahmen und der Wasserverteilung. 

Für die überregional bedeutenden Wasservorkommen im Hessischen Ried (ĂGrundwas-
serbewirtschaftungsplan Hessisches Riedñ) und im Vogelsberg (ĂUmweltschonende 
Grundwassergewinnung Vogelsbergñ) wurden Bewirtschaftungskonzepte bzw. Leitfªden 
aufgestellt. Ziel dieser Arbeiten ist die Sicherstellung der Wasserversorgung, ohne grund-
wasserabhängige Landökosysteme zu gefährden, die Vermeidung künftiger grundwas-
serbedingter Nachteile für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Verhinderung von Set-
zungsschäden bei Bauwerken, von Gebäudevernässungen und von unzulässig hohen 
Grundwasserständen, z. B. unter Abfalldeponien. Die in den Bewirtschaftungskonzepten 
enthaltenen Vorgaben sind bei der Zulassung jeder einzelnen Grundwasserentnahme zu 
beachten. 

Maßnahmen zur Erreichung der Anforderungen nach Art. 7 (Gewässer für die Entnahme 
von Trinkwasser).Gemäß Art. 7 Abs. 2 WRRL ist für die Wasserkörper, die für Trinkwas-
serentnahmen genutzt werden, sicherzustellen, dass die Bewirtschaftungsziele und Quali-
tätsnormen der WRRL eingehalten werden. Die zur öffentlichen Wasserversorgung ge-
nutzten Wässer stammen aus Grundwasservorkommen. Eine direkte Nutzung oberirdi-
scher Gewässer zur Trinkwassergewinnung findet nicht statt. 
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Rund 3 % dieses Grundwassers beruhen jedoch auf einer aktiven Infiltration von aufberei-
tetem Oberflächenwasser in den Untergrund. Das Oberflächenwasser wird dabei nach 
aufwändigen Reinigungsstufen (bis hin zur Trinkwasserqualität) über Infiltrationsanlagen 
dem genutzten Grundwasserleiter zugeführt. Weiterhin ist bei Störungen der Oberflä-
chenwasserqualität (z. B. Schadensfälle auf dem Rhein), welche die Trinkwasserqualität 
beeinflussen können, die Oberflächenwasserentnahme vorübergehend einzustellen. Um 
dies zu gewährleisten, bedienen sich die Rheinanliegerstaaten eines Alarmsystems, das 
rechtzeitig auf Gefahren aufmerksam macht (Kap. 2.11). 

Die aus den Oberflächengewässern entnommenen Wassermengen, die zur Grundwas-
sergewinnung infiltriert werden, sind kontinuierlich aufzuzeichnen. Gleichfalls hat eine 
ständige Überwachung der chemisch-physikalischen Wasserqualitätsparameter stattzu-
finden. Diese Daten sind in Form von Jahresberichten den zuständigen Behörden vorzu-
legen. 

Das Wasserwerk Wiesbaden-Schierstein stellt bei der Rheinwasserentnahme zur öffentli-
chen Wasserversorgung einen Sonderfall dar. Bei außergewöhnlichen klimatischen Be-
dingungen oder Betriebsstörungen größeren Ausmaßes ist per Bescheid des RP Darm-
stadt (Obere Wasserbehörde) eine direkte Nutzung von aufbereitetem Rheinwasser, unter 
Umgehung der Bodenpassage, möglich.  

Rheinwasser wird bei Biebesheim aufbereitet und in den Untergrund infiltriert. 

Aufbereitetes Oberflächenwasser aus dem Main wird im Stadtwald Frankfurt zur Grund-
wasseranreicherung für die Trinkwassernutzung infiltriert.  

Zum Schutz des Grundwassers in den Einzugsgebieten von Wassergewinnungsanlagen 
können nach § 51 WHG Wasserschutzgebiete ausgewiesen werden. Die Wasserschutz-
gebiete besitzen bei konkurrierenden Nutzungen eine hohe Priorität. Sie werden i. d. R. in 
verschiedene Schutzzonen unterteilt, in denen bestimmte Handlungen verboten oder ein-
geschränkt sind. Die besonderen Anforderungen werden spezifisch für jedes Wasser-
schutzgebiet in einer Rechtsverordnung verbindlich festgesetzt. Derzeit sind Trinkwasser-
schutzgebiete auf rd. 30 % der Landesfläche (Stand: 01.04.2014) festgesetzt. 

2.4 Maßnahmen bzgl. Entnahmen und Aufstauungen 

2.4.1 Begrenzung der Entnahme und Aufstauung von Oberflächensüßwasser 
und deren Überprüfung (Register) 

Die Anforderungen gemäß Artikel 11 Abs. 3 Buchst. e der WRRL: 

¶ die Begrenzung der Entnahme sowie der Aufstauung von Oberflächensüßwasser ein-
schließlich einer Vorschrift über die Genehmigung der Entnahme und Aufstauung, 

¶ die regelmäßige Überprüfung der Begrenzungen mit ggf. einer Aktualisierung sowie  

¶ ein oder mehrere Register zur Dokumentation der Wasserentnahmen werden wie 
nachfolgend beschrieben umgesetzt (Kap. 7.3.5 im BP). 

Begrenzung der Entnahme und der Aufstauung 

Die Begrenzung der Entnahme und Aufstauung wird durch das Instrument der wasserbe-
hördlichen Zulassungspflicht für Gewässerbenutzungen nach WHG (§§ 8 und 9 in Verbin-
dung mit § 12) in Verbindung mit dem HWG geregelt. Die speziellen naturschutzfachli-
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chen Belange werden über die naturschutzrechtlichen Regelungen (insbesondere §§ 14, 
30, 34 BNatSchG und den Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft nach 
§§ 20 ff BNatSchG; jeweils i. V. m. den Bestimmungen des HAGBNatSchG) berücksich-
tigt. 

Bei der Neuerteilung der Zulassung einer Entnahme/Aufstauung ist gemäß § 12 Abs. 
1 WHG die Zulassung insbesondere zu versagen, wenn schädliche, auch durch Neben-
bestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen zu 
erwarten sind. Beim Aufstau sind Mindestwasserführung und Durchgängigkeit der oberir-
dischen Gewässer nach Maßgabe der §§ 33, 34 WHG zu sichern. Gemäß § 40 HFischG 
ist bei der Neuerrichtung von Stauanlagen durch geeignete Fischwege der Fischwechsel 
zu gewährleisten. 

Auch nachträglich können nach § 13 WHG Inhalts- und Nebenbestimmungen zur Zulas-
sung getroffen werden, etwa zum Ausgleich einer auf die Benutzung zurückzuführenden 
nachteiligen Veränderung der Gewässereigenschaften. 

Durch Planfeststellung oder Plangenehmigung gem. § 68 WHG in Verbindung mit 
§ 43 HWG kann ein anderer Bauträger als der Wasserrechtsinhaber die Zulassung zum 
Bau eines Fischpasses auch gegen den Willen des Wasserrechtsinhabers erhalten. Die 
Nachteile für den Betroffenen sind auszugleichen. Gemäß § 41 HFischG kann unter be-
stimmten Voraussetzungen die Errichtung von Fischwegen nachträglich gefordert werden. 

Die Zulassung einer Entnahme oder einer Aufstauung kann gemäß § 18 WHG ganz oder 
teilweise widerrufen werden. Bei Zulassung in Form der Bewilligung ist der Widerruf in 
bestimmten Fällen entschädigungspflichtig. Alte Rechte oder Befugnisse können gemäß 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 WHG gegen Entschädigung ganz oder teilweise widerrufen werden, 
wenn von der Fortsetzung der Benutzung eine erhebliche Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit zu erwarten ist. Sie können ohne Entschädigung widerrufen werden, wenn 
die Voraussetzungen nach § 20 Abs. 2 Satz 2 WHG vorliegen. 

Über die Ablösung der alten Rechte wird ein Konzept erarbeitet. 

Beim Neubau von Stauanlagen an Bundeswasserstraßen ergibt sich die Pflicht zur Errich-
tung eines Fischpasses aus § 12 Abs. 7 WaStrG, wonach die Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung beim Ausbau die maßgebenden Bewirtschaftungsziele gem. §§ 27 bis 31 
WHG zu berücksichtigen hat. Eine verwaltungsinterne Regelung über den in einem Fließ-
gewässer zu belassenden Mindestabfluss bei der Entnahme und Wiedereinleitung von 
Wasser (Mindestwassererlass) dient den Behörden als Handlungsanweisung für die Er-
mittlung des Mindestabflusses bei Wasserkraftanlagen und Fischteichen. 

Regelmäßige Überprüfungen 

Nach § 100 WHG in Verbindung mit § 63 Abs. 1 HWG obliegt die Gewässeraufsicht als 
staatliche Aufgabe den Wasserbehörden. In diesem Rahmen überprüfen sie die Erfüllung 
der nach den wasserrechtlichen Vorschriften bestehenden Verpflichtungen. Nach § 100 
Abs. 2 WHG haben die zuständigen Behörden die aufgrund des WHG und des HWG er-
teilten Zulassungen regelmäßig zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzupassen. 

Ein Mindestwasserabfluss wird i. d. R. durch die konstruktive Ausgestaltung einer bauli-
chen Anlage sichergestellt, so dass von der Wasserbehörde die bauliche Anlage stich-
probenhaft zu überprüfen ist. Eine weitere Überprüfungsmöglichkeit ist die stichproben-
hafte Kontrolle des Wasserstands. 
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Register zur Dokumentation der Wasserentnahmen 

Die Zulassung von Wasserentnahmen wird in Hessen in dem gemäß § 87 WHG i. V. m. 
§ 55 HWG zu führenden Wasserbuch dokumentiert. 

2.4.2 Begrenzung der Entnahme von Grundwasser und deren Überprüfung 
(Register) 

In Art. 11 Abs. 3 Buchst. e fordert die WRRL 

¶ die Begrenzung der Entnahme von Grundwasser, 

¶ die regelmäßige Überprüfung der Begrenzungen mit ggf. einer Aktualisierung sowie 

¶ ein oder mehrere Register zur Dokumentation der Wasserentnahmen. 

Die Begrenzung der Grundwasserentnahmemengen wird durch das Instrument der was-
serbehördlichen Erlaubnis- und Bewilligungsvorbehalte für Gewässerbenutzungen sicher-
gestellt. 

Im Verwaltungsverfahren sind folgende Komponenten enthalten: 

¶ Prüfen des nutzbaren Grundwasserdargebots im Rahmen der Vergabe von Wasser-
rechten zur Entnahme von Grundwasser,  

¶ kontinuierliche Prüfung der Entnahmemengen durch Vorgaben im Wasserrecht, 

¶ Überprüfen der Grundwasserspiegellagen durch Vorgaben im Wasserrecht, 

¶ Festlegen von grundwasserstandsdefinierten Bewirtschaftungskorridoren zur Erhal-
tung von landschaftsökologischen Anforderungen, 

¶ Festlegung von grundwasserstandsdefinierten Bewirtschaftungskorridoren zur Ver-
meidung von Vernässungen und Setzungen, 

¶ Konzipieren von Bewirtschaftungsplänen, 

¶ Fortschreiben der Wasserbilanz, 

¶ Überprüfen und Fortschreiben der Zulassungen, 

¶ Erfassen und laufendes Aktualisieren im ĂFachinformationssystem Grundwasser-
schutz/ Wasserversorgungñ (FIS GW). 

Im Rahmen der Erteilung von Wasserrechten darf die Wasserbehörde nur dann eine 
Grundwasserbenutzung zulassen, wenn ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserent-
nahme und Grundwasserneubildung gewährleistet ist. Grundsätzlich bleibt die Wasserbe-
hörde beim Erteilen wasserrechtlicher Erlaubnisse hinsichtlich der zugelassenen Förder-
mengen deutlich unter dem Grundwasserdargebot, das seitens des HLUG in einer hydro-
geologischen Betrachtung ermittelt wird.  

Regelmäßige Überprüfungen  

Nach § 100 WHG in Verbindung mit § 63 Abs. 1 HWG obliegt die Gewässeraufsicht als 
staatliche Aufgabe den Wasserbehörden. In diesem Rahmen überprüfen sie die Erfüllung 
der nach den wasserrechtlichen Vorschriften bestehenden Verpflichtungen der Wasser-
werksbetreiber bzw. Personen, die Grundwasser entnehmen. Die zuständigen Behörden 
haben nach § 100 Abs. 2 WHG die aufgrund des WHG und des HWG erteilten Zulassun-
gen regelmäßig zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzupassen. 

Hierzu haben die Wasserwerksbetreiber und andere Personen, die Grundwasser ent-
nehmen, der Wasserbehörde jährlich wiederkehrend bestimmte dort genannte Daten 
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(u. a. auch die tatsächlichen Entnahmemengen) zu berichten. Werden die maximal ge-
nehmigten Grundwasserentnahmemengen überschritten, stellt dies eine Ordnungswidrig-
keit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. In jedem Fall aber zieht eine sol-
che Überschreitung das Eingreifen der Wasserbehörde nach sich. 

Register zur Dokumentation der Wasserentnahmen 

Im FIS GW sind alle Stammdaten der Grundwassergewinnungsanlagen und die Entnah-
memengen erfasst (z. B. Lagekoordinaten, Genehmigungsinhaber, Eckdaten der Zulas-
sung, genehmigte Entnahmemengen). 

Eine jährliche Fortschreibung der Daten im Zuge der Überprüfung und Eingabe der tat-
sächlichen Jahresentnahmemengen aller Gewinnungsanlagen garantiert die Aktualität der 
Datenbank und ermöglicht so das sofortige Handeln der Wasserbehörden bei Überschrei-
tungen der genehmigten Entnahmemengen. 

2.5 Maßnahmen zur Begrenzung von künstlichen Anreicherungen oder 
Auffüllungen von Grundwasserkörpern 

Die WRRL formuliert unter Art. 11 Abs. 3, Buchst. f als Maßnahme die Begrenzung von 
künstlichen Anreicherungen oder Auffüllungen von Grundwasserkörpern, einschließlich 
des Erfordernisses einer vorherigen Genehmigung. Diese Vorgaben wurden in Hessen 
bereits vor dem Inkrafttreten der WRRL umgesetzt.  

In Hessen bedarf eine Grundwasseranreicherung allgemein einer wasserrechtlichen Zu-
lassung nach § 8 WHG in Verbindung mit §§ 28, 29 HWG. Darin werden Mengenbegren-
zungen festgelegt. Grundsätzlich hat sich die Infiltrationsmenge an den Grundwasser-
ständen zu orientieren. Die speziellen naturschutzfachlichen Belange werden über die 
naturschutzrechtlichen Regelungen (insbesondere; §§  13, 14, 44 und 45 BNatSchG) be-
rücksichtigt. 

Nach § 63 HWG obliegt die Gewässeraufsicht als staatliche Aufgabe den Wasserbehör-
den. In diesem Rahmen überprüfen sie die Erfüllung der nach den wasserrechtlichen Vor-
schriften bestehenden Verpflichtungen. Die zuständigen Behörden haben die aufgrund 
des WHG und des HWG erteilten Zulassungen regelmäßig zu überprüfen und, soweit 
erforderlich, anzupassen. 

Im Hessischen Ried liegt ein Grundwasserbewirtschaftungsplan als behördenverbindliche 
Verwaltungsvorschrift vor. Er bildet die Grundlage für eine ökologisch ausgerichtete 
Grundwasserbewirtschaftung. Darin wurden Grundwasserstände als Richtwerte festge-
legt, die durch die Infiltration und eine entsprechende integrierte Grundwasserbewirtschaf-
tung angestrebt werden. Die Steuerung der Grundwasseranreicherung ist abhängig von 
der Entwicklung der Grundwasserstände, die aus den Grundwasserentnahmen und der 
klimatischen Entwicklung resultieren. In trockenen Jahren wird mehr, in nassen Jahren 
weniger oder kein aufbereitetes Oberflächenwasser über die Infiltrationsanlagen versi-
ckert. Durch behördlich festgelegte Abschaltwerte ist gewährleistet, dass bei hohen 
Grundwasserständen die Infiltration eingestellt wird. Eine Vernässung von Siedlungsbe-
reichen durch die Infiltration ist daher auszuschließen.  
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2.6 Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus Punktquellen 

2.6.1 Oberflächengewässer 

Rechtliche Grundlagen 

Die Anforderungen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus Punktquellen und 
deren Überwachung wurden im Rahmen des Bundesrechtes durch folgende Regelungen 
umgesetzt: 

¶ Wasserhaushaltsgesetz (WHG), insbesondere die §§ 8, 9, 12, 13, 27, 57, 100 WHG, 

¶ Abwasserverordnung (AbwV), 

¶ Verordnung zur Regelung des Verfahrens bei Zulassung und Überwachung industriel-
ler Abwasserbehandlungsanlagen und Gewässerbenutzungen (IZÜV), 

¶ Oberflächengewässerverordnung (OGewV). 

Eine ergänzende Umsetzung durch Landesrecht erfolgte über folgende Regelungen: 

¶ Hessisches Wassergesetz (HWG), insbesondere die §§ 18, 38, 40, 60 und 63, 

¶ Indirekteinleiterverordnung (IndV), 

¶ Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser (KomAbw-VO), 

¶ Abwassereigenkontrollverordnung - EKVO. 

Nach § 63 HWG und § 100 WHG obliegt die Gewässeraufsicht als staatliche Aufgabe den 
Wasserbehörden. In diesem Rahmen überprüfen sie die Erfüllung der nach den wasser-
rechtlichen Vorschriften bestehenden Verpflichtungen. Nach § 100 Abs. 2 WHG haben die 
zuständigen Behörden die aufgrund des WHG und des HWG erteilten Zulassungen re-
gelmäßig zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzupassen. 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Gemäß § 8 Abs. 1 WHG ist in Deutschland jede Gewässerbenutzung und somit auch das 
Einleiten von Abwasser in Gewässer (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) grundsätzlich erlaubnis-
pflichtig. 

Nach § 57 Abs. 1 WHG darf eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser nur erteilt wer-
den, wenn die Schadstofffracht so gering gehalten wird, wie dies bei Einhaltung des Stan-
des der Technik möglich ist. Die AbwV enthält einen allgemeinen Teil, der für alle Abwas-
sereinleitungen gilt, sowie derzeit 57 Anhänge mit branchenbezogenen Regelungen und 
einen Anhang mit stoffbezogenen Vorschriften. Die Anforderungen in den Anhängen der 
AbwV gelten in allen Fällen für die Einleitungsstelle in das Gewässer bzw. den Ablauf der 
Abwasserbehandlungsanlage. Nähere Ausführungen zur AbwV finden sich in den Erläute-
rungen zur Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) (Kap. 2.1.1) und zur IE-Richtlinie 
(2010/75/EU) (Kap. 2.1.5 und in den Ausführungen zu den im Anhang IX WRRL genann-
ten Tochterrichtlinien zur Richtlinie 76/464/EWG (jetzt 2006/11/EG). 

Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Kläranlagen (Indirekteinleitungen), für das in 
der AbwV für den Ort des Anfalls oder vor der Vermischung des Abwassers Anforderun-
gen festgelegt sind, bedarf nach § 58 Abs. 1 WHG einer Genehmigung durch die Was-
serbehörde. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt durch die Indirekteinleiterverordnung. Be-
stimmte kleine indirekte Einleitungen wurden durch die Indirekteinleiterverordnung von der 
Genehmigungspflicht befreit und einer Anzeigepflicht unterworfen, wenn sichergestellt ist, 
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dass die Anforderungen der AbwV eingehalten werden. Bei indirekten Einleitungen gelten 
zusätzlich die Anforderungen und die Überwachung nach dem kommunalen Satzungs-
recht. 

Das Einleiten von gewerblichem Abwasser in private Abwasseranlagen, für das in der 
AbwV für den Ort des Anfalls oder vor der Vermischung des Abwassers Anforderungen 
festgelegt sind, bedarf nach § 59 Abs. 1 WHG einer Genehmigung. 

Die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen an die Verminderung der Abwasser-
belastung erfolgt im Rahmen der staatlichen Überwachung durch die Wasserbehörde 
sowie im Rahmen der Eigenüberwachung durch die Betreiber. 

Bei Anlagen, die in den Geltungsbereich der IE-Richtlinie (2010/75/EU) fallen, sind die 
zuständigen Behörden verpflichtet, die in der Einleitungserlaubnis festgelegten Anforde-
rungen in regelmäßigen Abständen und aufgrund konkreter Anlässe zu überprüfen und 
ggf. auf den neuesten Stand zu bringen. Diese Anforderung wurde bundesweit durch die 
IZÜV (Kap. 2.1.5) umgesetzt. Unabhängig hiervon ist durch den Verordnungsgeber, die 
Einleiter und die Behörden sicherzustellen, dass vorhandene Abwassereinleitungen aus 
IE-Anlagen innerhalb von vier Jahren an Änderungen aus BVT-Schlussfolgerungen ange-
passt werden (§ 57 Abs. 4 WHG). 

Eine Einhaltung der Anforderungen der entsprechenden Regelungen nach § 57 WHG 
begründet keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Erlaubnis. Nach § 12 WHG ist eine 
Erlaubnis zu versagen, wenn schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeid-
bare oder nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder andere 
Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt werden. Es sind daher 
aus Immissionsgründen im Vollzug weitergehende Anforderungen bis hin zur Versagung 
der Erlaubnis möglich. Dabei ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten.  

Flankierend zu den o. g. ordnungsrechtlichen Maßnahmen tragen die finanziellen Anreize 
des AbwAG und der Fördermaßnahmen des Landes zur Verminderung der Belastung aus 
Punktquellen bei.  

Durch die Umsetzung der zuvor genannten Anforderungen zur Verminderung der Abwas-
serbelastung wurde eine weitgehende Verminderung der Abwasserbelastung erreicht. Zu 
der Verminderung der Abwasserbelastung aus punktförmigen Quellen haben zudem 
Maßnahmen aus anderen Rechtsbereichen wie dem Immissionsschutz- dem Chemika-
lien- und dem Arbeitsschutzrecht beigetragen. Im Kapitel 2.10 sind für die prioritären Stof-
fe und flussgebietsspezifischen Stoffe der Anlagen 5 und 7 OGewV dargestellt, welche 
Regelungen aus anderen Rechtsbereichen gemeinsam mit Regelungen des Wasser-
rechts zur Verminderung der Gewässerbelastung beitragen. 

2.6.2 Grundwasser 

Rechtliche Grundlagen 

Das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 und die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 16. Juni 1999 regeln bundesweit 
die Verantwortlichkeiten und Pflichten sowie die materiellen Anforderungen zur Erfassung, 
Untersuchung, Sanierung und Überwachung von altlastverdächtigen Flächen, Altlasten 
und schädlichen Bodenveränderungen. Das Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz 
(HAltBodSchG) vom 28. September 2007 dient der Umsetzung der bundesweit geltenden 
Regelungen. 
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Die materiellen Anforderungen zur Erfassung, Untersuchung, Sanierung und Überwa-
chung von Grundwasserverunreinigungen infolge von schädlichen Bodenveränderungen 
ergeben sich aus dem WHG sowie dem HWG und der Verwaltungsvorschrift zur Erfas-
sung, Bewertung und Sanierung von Grundwasserverunreinigungen (GWS-VwV) vom 16. 
Februar 2011. Die Sanierung von Grundwasserschäden erfolgt ferner auf den Grundlagen 
des WHG und des HWG. 

Nach § 2 HAltBodSchG obliegt der Bodenschutzbehörde die Überwachung der Erfüllung 
der rechtlichen Anforderungen nach den o. g. Vorschriften. 

Bedeutung der Maßnahme und Beitrag zur Zielerreichung 

Punktquellen mit potenzieller Grundwasserrelevanz (schädliche Bodenveränderungen, 
Altablagerungen, Altstandorte und Grundwasserschadensfälle) werden nach den o. g. 
rechtlichen Regelungen systematisch bearbeitet.  

Soweit ein Sanierungsverantwortlicher feststeht, hat dieser Sanierungsmaßnahmen 
durchzuführen oder wird von der zuständigen Behörde herangezogen. Darüber hinaus 
wurden öffentliche Mittel durch das Abschlussprogramm Kommunale Altlastenbeseitigung 
vom 26. Juni 2007 gemäß der Altlastenfinanzierungsrichtlinie sowie über den Träger der 
Altlastensanierung für nicht kommunal verursachte Altlasten zur Verfügung gestellt. Die 
Maßnahmen aus dem Abschlussprogramm sollen bis 2015 abgeschlossen sein und die 
sonstigen erforderlichen Maßnahmen bis 2018.  

Informationen, um Gefahren für das Grundwasser zu bewerten und Maßnahmen anzu-
ordnen oder Sanierungen zu überwachen, sind in dem zentralen Fachinformationssystem 
Altlasten und Grundwasserschadensfälle (FIS AG) erfasst. Die derzeitigen und geplanten 
Sanierungsmaßnahmen bewirken daher eine Reduzierung der Belastungen der Grund-
wasserkörper aus diesen Punktquellen und dienen somit dem Erhalt bzw. dem Erreichen 
des guten Zustands der Grundwasserkörper. 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zeigen, dass die Immissionsbeiträge von den vor-
handenen Punktquellen keine Gefährdungen der Grundwasserkörper ergeben, die zu 
einer Bewertung Ăim schlechten Zustandñ f¿hren. 

2.7 Maßnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung der Einleitungen von 
Schadstoffen aus diffusen Quellen 

Rechtliche Grundlagen 

Die Umsetzung der Regelungen zur Vermeidung der Gewässerbelastung in Oberflächen-
gewässer und Grundwasser aus diffusen Quellen erfolgt in unterschiedlichen Rechtsbe-
reichen: Wasserwirtschaft, Immissionsschutz, Landwirtschaft, Naturschutz, Chemikalien-
recht, Bodenschutz. Dabei werden in einigen Bereichen Anforderungen aus Regelungen 
der EU umgesetzt.  

Maßnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung der Einleitungen von Schadstoffen aus 
diffusen Quellen und deren Überwachung werden rechtlich durch folgende Regelungen 
(Tab. 2-1) umgesetzt.  
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Tab. 2-1: Rechtliche Regelungen zur Verhinderung oder Begrenzung der Einleitung von 
Schadstoffen aus diffusen Quellen 

Rechtsgrundlage Beispiele zur Minimierung bzw. Vermeidung diffuser Einträge 

Wasserwirtschaft 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Durch nachhaltige Bewirtschaftung sind die Gewässer als Bestandteil 
des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen (§§ 1, 
6 WHG). 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen so be-
schaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt 
werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Ge-
wässern nicht zu besorgen ist (§ 62 WHG). 

Stoffe dürfen an oberirdischen Gewässern nur so gelagert werden, dass 
eine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besor-
gen ist (§ 32 Abs. 2 WHG). 

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie die Umwandlung 
von Grün- in Ackerland bedarf im Gewässerrandstreifen grundsätzlich 
der Erteilung einer widerruflichen Verbotsbefreiung (§ 38 Abs. 5 WHG) 
und in Überschwemmungsgebieten grundsätzlich einer Zulassung (§ 78 
Abs. 4 WHG). 

Der Schutz der Gewässerrandstreifen vermindert u. a. den Eintrag von 
Abschwemmungen und Erosion und reduziert dadurch die diffusen Ein-
träge von Nähr- und Schadstoffen. 

Abwasseranlagen, zu denen auch die Abwasserkanäle zählen, sind 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu 
betreiben und zu unterhalten (§ 60 Abs. 1 Satz 2 WHG). Hiernach müs-
sen Abwasserkanäle dicht sein. Der Zustand, die Funktionsfähigkeit, die 
Unterhaltung und der Betrieb der Abwasseranlagen sind vom Anlagen-
betreiber zu überwachen (§ 61 Abs. 2 Satz 1 WHG). 

Nach § 100 WHG, § 63 HWG obliegt die Gewässeraufsicht als staatli-
che Aufgabe den Wasserbehörden. In diesem Rahmen überprüfen sie 
die Erfüllung der nach den wasserrechtlichen Vorschriften bestehenden 
Verpflichtungen. Nach § 100 Abs. 2 WHG haben die zuständigen Be-
hörden die aufgrund des WHG und des HWG erteilten Zulassungen 
regelmäßig zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzupassen. 

 

Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) 

Rohrfernleitungsverordnung 

Rohrleitungen zum Befördern von wassergefährdenden Stoffen bedür-
fen einer Zulassung (§§ 20 bis 23 UVPG). 

Anforderungen an Errichtung, Beschaffenheit und Betrieb von Rohrfern-
leitungsanlagen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Umwelt 
vor schädlichen Einflüssen. 

Abwassereigenkontrollverordnung 
(EKVO) 

Anforderungen an Betrieb, Unterhaltung und Zustandserfassung von 
Abwasserkanälen und -leitungen (§§ 2 und 3 i. v. m. Anhang 1 EKVO) 

Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen und über Fachbetriebe 
(Anlagenverordnung ï VAwS)  

Detaillierte Regelungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen und für Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, 
Gülle und Silagesickersäften und für Anlagen zur Lagerung von Fest-
mist.  

Wasserschutzgebietsverordnungen Festlegung von Regelungen für die landwirtschaftliche Grundstücksnut-
zung in Trinkwassereinzugsgebieten, die den diffusen Eintrag von 
Nährstoffen in das Grundwasser vermeiden sollen. 

Ÿ Da der Zustrom von Grundwasser ein diffuser Eintragspfad von 
Nährstoffen und Schadstoffen in die Oberflächengewässer sein kann, 
wirken sich diese Regelungen positiv auf die Verminderung der Belas-
tungen der Oberflächengewässer aus. 
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Rechtsgrundlage Beispiele zur Minimierung bzw. Vermeidung diffuser Einträge 

Landwirtschaft 

Gesetz zum Schutz der Kultur-
pflanzen (Pflanzenschutzgesetz) 
mit zugehörigen Rechtsverordnun-
gen 
 

Nach dem Pflanzenschutzgesetz ist bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis zu 
verfahren, die zuletzt im Jahr 2010 im Bundesanzeiger bekannt gege-
ben wurden. 

So sind die im Rahmen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln fest-
gesetzten Anwendungsbestimmungen (insbes. Abstandsregelungen zu 
Gewässern) zu beachten. Ferner dürfen Pflanzenschutzmittel nicht in 
oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern 
angewandt werden. 

 

Verordnung über die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln mit Luft-
fahrzeugen 

Im Rahmen eines bundes- und länderseitigen Genehmigungsverfahrens 
werden u. a. Sicherheitsabstände festgelegt, die einzuhalten sind 
Ÿ So wird der diffuse Eintrag von Pflanzenschutzmitteln in Gewªsser 
vermieden. 

Düngeverordnung - Definition der guten fachlichen Praxis beim Düngen 

- Düngung ist nach Art, Menge und Zeit auf den Bedarf der Pflanze 
und des Bodens auszurichten 

- Nährstoffverluste bei der Bewirtschaftung sowie Nährstoffverluste 
in die Gewässer sind weitestgehend zu vermeiden 

- Düngebedarf ist zu ermitteln; Nährstoffbilanzen sind zu erstellen 

- Festlegung einer Obergrenze von 170 kg Stickstoff pro ha und Jahr 
im Betriebsdurchschnitt aus Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft 

- Zeiträume, zu denen Düngemittel nicht ausgebracht werden dürfen 

- Verbot der Ausbringung von Düngemitteln auf stark geneigten Flä-
chen 

- Verbot des Ausbringens von Düngemitteln auf wassergesättigten, 
überschwemmten, gefrorenen oder schneebedeckten Böden 

- Bedingungen für das Aufbringen von Düngemitteln auf land-
wirtschaftlichen Flächen in der Nähe von Wasserläufen 

- Abstandsregelungen zu Gewässern bei Anwendung von Düngemit-
teln mit wesentlichem Phosphatgehalt sind einzuhalten 

Cross Compliance  
(Verordnungen EU Nr. 1306/2013 
und 1307/2013 

Im Rahmen von Cross Compliance wird die Gewährung von Direktzah-
lungen mit der Einhaltung von Umweltstandards (nationale Umsetzung 
von 13 europäischen Richtlinien als Grundanforderung (z. B. Düngever-
ordnung, Pflanzenschutzgesetz) sowie sieben Standards für die Erhal-
tung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands von 
Flächen - GlöZ) verknüpft. Zur Verminderung diffuser Einträge tragen 
die GlöZ-Regelungen zum Grundwasserschutz, Erosionsschutz und 
dem Schutz von Dauergrünland bei. 

Naturschutz 

Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) 

Aus § 5 Abs. 2 BNatSchG ergibt sich, dass bei der landwirtschaftlichen 
Nutzung Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten sind. 

Dabei ist insbesondere auf erosionsgefährdeten Hängen, in Über-
schwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand 
sowie auf Moorstandorten ein Grünlandumbruch zu unterlassen. 
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Rechtsgrundlage Beispiele zur Minimierung bzw. Vermeidung diffuser Einträge 

Immissionsschutz 

Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG); 

Verordnungen zur Durchführung 
des BImSchG; 

Technische Anleitung Luft (TA 
Luft) 

 

Ÿ Regelungen zum Schutz der Menschen, Tiere, Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers etc. vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 

Ÿ Insbesondere die Begrenzung der Luftverunreinigungen hat einen 
positiven Einfluss auf die Reduzierung der diffusen Einträge in die Ge-
wässer. Denn Schadstoffe, die in die Luft ausgetragen werden, landen 
über Niederschläge und den Oberflächenabfluss direkt oder indirekt 
über den Kanal in den Gewässern. 

Chemikalienrecht, Arbeitsschutzrecht 

Chemikaliengesetz (ChemG); 

Chemikalienverbotsverordnung 
(ChemVerbotsV); 

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 

Schutz des Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen 
gefährlicher Stoffe und Zubereitungen. 

Regelungen bezüglich des Verbots und der Beschränkung des Inver-
kehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse. 

Energie 

Gesetz für den Vorrang erneu-
erbarer Energien (EEG) 

Beschränkung des Einsatzes von Mais zur Biogaserzeugung auf max. 
60 % mindert die erosiven Einträge durch Maisanbau. 

Klärschlamm 

Klärschlammverordnung Verbot der Aufbringung von Klärschlamm im Uferrandstreifen bis zu 
einer Breite von 10 m. 

 

Weitere Regelungen finden sich auch im Arbeitsschutz und in der Betriebssicherheitsver-
ordnung. 

2.7.1 Oberflächengewässer 

Bedeutung der Maßnahmen und Beitrag zur Zielerreichung 

Es stehen eine Reihe von rechtlichen Regelungen zur Verfügung, um die diffusen Belas-
tungen aus den unterschiedlichsten Herkunftsbereichen (Nähr- und Schadstoffeinträge 
aus Abschwemmung, Erosion, atmosphärische Deposition etc.) zu begrenzen. 

Die Maßnahmen tragen zu einer Verminderung der Belastung der Gewässer durch Nähr- 
und Schadstoffe bei. Im Einzelnen ist dies aus den Monitoringergebnissen des Hessi-
schen Landesamtes für Umwelt und Geologie ersichtlich (http://www. hlug.de). 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und der Überwachung zeigen, dass die bisherigen 
Maßnahmen, insbesondere bei Phosphor, jedoch derzeit nicht ausreichen, um in allen 
Wasserkörpern einen guten Zustand zu erreichen.   
Um die Ziele der WRRL zu erreichen, sind somit ergänzende Maßnahmen im Sinne von 
Art. 11 Abs. 4 der WRRL vorgesehen. 

2.7.2 Grundwasser 

Bedeutung der Maßnahmen und Beitrag zur Zielerreichung 

Die WRRL fordert bereits in der Bestandsaufnahme eine Ermittlung der Belastungen, 
denen das Grundwasser ausgesetzt ist. Hierzu zählen, neben den punktuellen und 
mengenmäßigen Belastungen, auch die auf das Grundwasser einwirkenden diffusen 
Belastungen. Diffuse Belastungen des Grundwassers resultieren aus flächenhaften 
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Eintragsquellen. Im weiteren Sinne können auch Abwasserinfiltrationen aus undichten 
Abwasserkanälen und -leitungen als diffuse Eintragspfade in das Grundwasser 
verstanden werden.  

Die Durchführung von Maßnahmen zur Erneuerung oder Sanierung von Abwasserkanä-
len und -leitungen trägt daher auch zu einer Verminderung der Einträge der vielfältigen in 
kommunalen und gewerblichen Abwässern enthaltenen Stoffe in das Grundwasser bei. 
Diesbezüglich sind neben den sauerstoffzehrenden Stoffen und Nährstoffen vor allem die 
Arzneimittel, Arzneimittelwirkstoffe, Röntgenkontrastmittel, Schwermetalle und Industrie-
chemikalien zu nennen. 

Eine Hauptursache für diffuse Einträge in das Grundwasser sind u. a. Nährstoffausträge 
aus der landwirtschaftlichen Flächennutzung. Für das Grundwasser ist der Parameter 
Stickstoff problematisch, der im Grundwasser zu erhöhten Nitrat-Konzentrationen führen 
kann. 

Die Minimierung von diffusen Stickstoffeinträgen ist bereits Inhalt bestehender gesetzli-
cher Regelungen wie z. B., der DüV sowie dem WHG und dem HWG. WHG und HWG 
ermächtigen die Wasserbehörden zur Ausweisung von Wasserschutzgebieten. Die Was-
serschutzgebietsverordnungen enthalten Ge- und Verbote für die landwirtschaftliche Nut-
zung hinsichtlich der Minimierung von Stickstoffeinträgen in das Grundwasser und alter-
nativ eine Öffnungsklausel für Kooperationen, in denen Landwirtschaft und Wasserwirt-
schaft im Hinblick auf den Grundwasserschutz eng zusammenarbeiten. 

Der Zielerreichung im Sinne der WRRL dient auch die Ber¿cksichtigung der Ăguten fachli-
chen Praxisñ bei der Landbewirtschaftung. Hierzu gehören u. a. folgende Punkte: 

¶ eine standortangepasste Bewirtschaftung, 

¶ das Führen schlagspezifischer Daten zum Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz 
(Schlagkartei), 

¶ das Erfüllen der Anforderungen der DüV beim Ausbringen von Düngemitteln, 

¶ das Anwenden der allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes  

¶ das Erfüllen der fachrechtlichen Anforderungen bei der Anwendung von PSM sowie 

¶ das Erhalten der natürlichen Ertragsfähigkeit und langfristigen Nutzbarkeit der Böden. 

2.8 Maßnahmen gegen signifikant nachteilige Auswirkungen 

2.8.1 Sicherstellung der hydromorphologischen Bedingungen für einen guten 
ökologischen Zustand oder ein gutes ökologisches Potenzial 

Rechtliche Umsetzung  

Die Gewässerunterhaltung (§§ 39 Abs. 1 WHG, 24 Abs. 1 HWG) muss sich an den Be-
wirtschaftungszielen ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. Sie 
muss den Anforderungen entsprechen, die im Maßnahmenprogramm an die Gewässerun-
terhaltung gestellt sind (§ 39 Abs. 2 WHG). Nach § 25 Abs. 1 Satz 2 HWG umfassen die 
Verpflichtungen nach § 39 WHG und § 24 HWG auch einen zu deren Erfüllung erforderli-
chen Gewässerausbau. Die Regelungen in § 6 Abs. 2 WHG und § 24 Abs. 2 HWG enthal-
ten darüber hinaus die Vorgabe, nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer inner-
halb eines angemessenen Zeitraums wieder in einen naturnahen Zustand zurückzufüh-
ren, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen. 
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Durch finanzielle Förderung werden die Unterhaltungspflichtigen bei der Durchführung 
von Gewässerentwicklungs-/Renaturierungsmaßnahmen unterstützt. Eine stärkere Aus-
richtung auf diejenigen Maßnahmen, die zur Erreichung eines guten ökologischen Zu-
stands erforderlich sind, wurde schon seit Inkrafttreten der WRRL durch die heutige 
ĂRichtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwas-
serschutzñ4 erreicht. 

Die Regelung in § 33 WHG zur Mindestwasserführung legt fest, dass das Aufstauen eines 
oberirdischen Gewässers oder das Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus einem 
oberirdischen Gewässer nur zulässig ist, wenn die Abflussmenge erhalten bleibt, die für 
das Gewässer und andere hiermit verbundene Gewässer erforderlich ist, um den Bewirt-
schaftungszielen für oberirdische Gewässer zu entsprechen. 

Die Regelung in § 34 Abs. 1 WHG fordert, dass die Errichtung, die wesentliche Änderung 
und der Betrieb von Stauanlagen nur zugelassen werden darf, wenn durch geeignete Ein-
richtungen oder Betriebsweisen die Durchgängigkeit des Gewässer erhalten oder wieder 
hergestellt wird, soweit dies erforderlich ist, um die Bewirtschaftungsziele für oberirdische 
Gewässer zu erreichen.  

Die Regelung in § 35 Abs. 1 und 2 WHG zum Fischschutz unterstützt ebenfalls die Be-
mühungen zu Erreichung eines guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials. Hiernach 
darf die Nutzung von Wasserkraft nur zugelassen werden, wenn auch geeignete Maß-
nahmen zum Schutz der Fischpopulationen ergriffen werden. An vorhandenen Wasser-
kraftnutzungen, die dieser Anforderung nicht entsprechen, sind innerhalb angemessener 
Fristen die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. 

Maßnahmen zur Verbesserung des hydromorphologischen Gewässerzustands können 
insbesondere auf der Grundlage folgender Rechtsinstrumente erlassen werden: 

¶ Auflagen und Bedingungen bei der Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen und Ge-
wässerbenutzungen (§ 13 WHG) oder bei Gewässerausbauten (§§ 67, 68, 34 WHG), 

¶ Anordnungen nach § 41 HFischG zur Errichtung von Fischwegen, 

¶ Anordnungen nach § 34 Abs. 2 WHG bei Stauanlagen zur Wiederherstellung der 
Durchgängigkeit, 

¶ Anordnungen nach § 14 Abs. 1 HWG bei aufgegebenen Gewässerbenutzungen zur 
Herstellung der Durchgängigkeit, 

¶ Anordnungen nach § 100 Abs. 1 WHG und § 63 Abs. 1 HWG i.V.m. § 39 Abs. 1 WHG, 
§ 24 Abs. 1 HWG und § 42 Abs. 1 WHG zur Vornahme von Unterhaltungsmaßnah-
men,  

¶ Anordnungen nach § 100 Abs. 1 WHG und § 63 Abs. 1 HWG i.V.m. § 24 Abs. 2 HWG 
zur Vornahme von Gewässerrenaturierungen bei finanzieller Landesbeteiligung, 

¶ Verfügungen nach 19 HWG zur Regelung des Gemeingebrauchs an Gewässern, 

¶ Verfügungen nach Naturschutzrecht zur Benutzung von Gewässern, Anwendung von 
Steuerungsinstrumenten anderer Rechtsvorschriften (Nutzungszertifikate, Natur-
schutzabgaben, Ausgleichsregelungen, Kompensationsregelungen). 

Nach § 63 Abs. 1 HWG obliegt die Gewässeraufsicht als staatliche Aufgabe den Wasser-
behörden. In diesem Rahmen überprüfen sie die Erfüllung der nach den wasserrechtli-
chen Vorschriften bestehenden Verpflichtungen (§ 100 Abs. 1 WHG i.V.m. § 63 Abs. 1 

                                                
4
 Staatsanzeiger vom 25. August 2008, S. 2270, http://www.umwelt.hessen.de 
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HWG). Nach § 100 Abs. 2 WHG haben die Wasserbehörden die aufgrund des WHG und 
des HWG erteilten Zulassungen regelmäßig zu überprüfen und, soweit erforderlich, anzu-
passen. 

Bedeutung der Maßnahmen und Beitrag zur Zielerreichung 

Die bisher durchgeführten Maßnahmen stellen einen Beitrag zur Sicherstellung der hyd-
romorphologischen Bedingungen für einen guten ökologischen Zustand oder ein gutes 
ökologisches Potenzial dar, genügen aber nicht, sondern müssen durch weitere Maß-
nahmen ergänzt werden. 

2.8.2 Sonstige Maßnahmen gegen nachteilige Auswirkungen 

2.8.2.1 Oberflächengewässer 

Zum Schutz der Fische enthält die Verordnung über die gute fachliche Praxis in der Fi-
scherei und den Schutz der Fische (Hessische Fischereiverordnung - HFO) vom 
17. Dezember 2008, zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. Dezember 2012 Verbo-
te, Anforderungen und Schutzbestimmungen, die u. a. dem Ziel Erhalt und Erreichen des 
guten ökologischen Zustands bzw. Potenzials dienen. 

2.8.2.2 Grundwasser 

Wasserschutzgebietskooperationen 

Seit dem Jahr 1996 wurden kontinuierlich flankierend und alternativ zu Wasserschutzge-
bietsverordnungen nach § 51 Abs. 1 WHG und § 33 Abs. 2 HWG Wasserschutzgebiets-
kooperationen eingerichtet. In den Wasserschutzgebietskooperationen arbeiten Wasser-
versorger und landwirtschaftliche Flächennutzer mit dem Ziel zusammen, eine dem 
Standort angepasste grundwasserschonende Landbewirtschaftung umzusetzen. Neben 
einer grundwasserschutzorientierten Beratung werden bilateral regionalspezifisch Maß-
nahmen vereinbart, die zu einer Verminderung der Stickstoffeinträge führen sollen. Für 
Maßnahmen, die zu Nutzungseinschränkungen führen, die über die gesetzlichen Vorga-
ben hinausgehen, stellt der Wasserversorger einen geldwerten Ausgleich zur Verfügung. 
Bislang wurden die Kooperationsvereinbarungen, auch wenn sie in WRRL-
Maßnahmenräumen liegen, aufgrund der regionalen Erfordernisse und der Vorgaben in 
den Wasserschutzgebietsverordnungen weiter fortgeführt. 

In regionalen Projekten werden darüber hinaus Wasserschutzgebietsberatungen angebo-
ten. Akteure sind hier die Wasserverbände oder ein Zusammenschluss von mehreren 
Wasserversorgern, die einen landwirtschaftlichen Berater mit der Betreuung der in den 
Wasserschutzgebieten wirtschaftenden Landwirte beauftragen. 

Derzeit (Stand Frühjahr 2015) sind 158 lokale Wasserschutzgebietskooperationen und 13 
regionale Beratungsprojekte etabliert. Die nach § 33 Abs. 2 HWG etablierten Wasser-
schutzgebietskooperationen dienen bereits heute der Zielerreichung nach WRRL. Abhän-
gig z. B. von der Laufzeit der Projekte und den geogen bedingten Verweilzeiten kam es 
bereits in einigen Gebieten zur Stagnation des Nitratanstiegs. . Allerdings gibt es auch 
Wasserschutzgebietskooperationen, in deren Wirkungsbereichen die Nitratgehalte der 
Grundwässer weiterhin stagnieren bzw. steigende Tendenzen aufweisen. 
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Beispielhaft in nachfolgender Abb. 2-1 eine Nitratganglinie aus einer Kooperation aus Mit-
telhessen: 

 

Abb. 2-1: Verlauf der Nitratwerte im Rohwasser, Brunnen 1 Gambach (ID 8355) 

2.9 Verbot einer direkten Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser 

Es besteht ein Verbot mit Befreiungsvorbehalt nach § 8 WHG. Für jede Einleitung von 
Stoffen in das Grundwasser ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG eine Erlaubnis erforderlich. 
Die Entscheidung steht im Ermessen der zuständigen Wasserbehörde (§ 12 WHG). 

Fälle, in denen direkte Einleitungen in das Grundwasser nach Art. 11 Abs. 3 Buchstabe j 
genehmigt worden sind:  

¶ Versenken von Salzabwässern aus der Kali-Rohsalzaufbereitung in Nordhessen bei 
Heringen und Philippsthal in den Kluftgrundwasserleiter des Plattendolomits, 

¶ Speichern von Erdgas in südhessischen Porenspeichern bei Stockstadt und Hähnlein, 

¶ Einleiten geringfügiger Mengen von Stoffen für wissenschaftliche Zwecke zum Studi-
um, zum Schutz oder zur Sanierung der Wasserkörper (z. B. Markierungsversuche). 

Alle aufgeführten Fälle werden durch ein umfangreiches Monitoring begleitet bzw. sind mit 
verschiedenartigen Auflagen belegt. 
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2.10 Maßnahmen zur Beseitigung der Verschmutzung von Oberflächenwasser 
durch prioritäre Stoffe und zur Verringerung der Verschmutzung durch 
andere Stoffe 

Rechtliche Umsetzung 

Die Maßnahmen zur Beseitigung der Verschmutzung von Oberflächenwasser durch priori-
täre Stoffe und zur Verringerung der Verschmutzung durch flussgebietsspezifische 
Schadstoffe stehen in engem Zusammenhang mit den in den Kapiteln 2.6.1, 2.7.1 und 
2.11 genannten Maßnahmen. Dort ist auch die rechtliche Umsetzung beschrieben. Die 
Festlegung der UQN ist für diese Schadstoffe in den Anlagen 5 und 7 OGewV erfolgt. 
Anhang 2-9 des BP 2015-2021 enthält hierzu eine Übersicht. Hinsichtlich der Beseitigung 
oder Verringerung der Belastung durch PSM wird auf die im Kapitel 2.1.4 genannten Re-
gelungen des Pflanzenschutzrechts hingewiesen. 

Wie im Kapitel 2.1.5 erwähnt, erfolgt die Vermeidung und Verminderung der Belastung 
durch prioritäre Stoffe und flussgebietsspezifische Schadstoffe durch Maßnahmen zur 
Verminderung der Belastung aus diffusen Quellen und aus Punktquellen. Maßnahmen im 
Umweltbereich wirken oft nicht nur hinsichtlich eines einzigen Mediums. Am Beispiel der 
prioritären Stoffe ist im Anhang 4 dargestellt, wie Regelungen aus anderen Rechtsberei-
chen neben dem Wasserrecht zur Verminderung der Gewässerbelastung aus Punktquel-
len und diffusen Quellen beitragen.  

Bedeutung der Maßnahmen und Beitrag zur Zielerreichung 

Die bereits durchgeführten Maßnahmen haben zu einer erheblichen Verminderung der 
Belastung hessischer Gewässer durch die prioritären Stoffe und flussgebietsspezifischen 
Schadstoffe geführt. Die Anwendungsverbote und Anwendungsbeschränkungen aus an-
deren Rechtsbereichen haben hierzu erheblich beigetragen. Allerdings sind auch Stoffe, 
die weitgehenden Herstellungs- oder Verwendungsverboten unterliegen, noch im Abwas-
ser oder im Gewässer nachweisbar, weil sie z. B. als Verunreinigungen anderer Stoffe 
auftreten oder die in Produkten zulässigen Konzentrationen zu einer Belastung des Ab-
wassers führen. So können z. B. bei der Textilproduktion eingesetzte Chemikalien bei der 
Textilwäsche in das Abwasser gelangen. 

2.11 Maßnahmen, um Freisetzungen von signifikanten Mengen von 
Schadstoffen aus technischen Anlagen zu verhindern und um Folgen 
unerwarteter Verschmutzungen vorzubeugen oder zu mindern 

Rechtliche Umsetzung 

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die die Grundlage der rechtlichen Umsetzung 
von Maßnahmen bilden, um die Freisetzung von signifikanten Mengen von Schadstoffen 
aus technischen Anlagen zu verhindern, wurden in den vorangegangenen Kapiteln bereits 
mehrfach erwähnt. Hierzu zählen vor allem WHG, HWG, BImSchG, BImSchV, UVPG, 
VAwS, EKVO sowie die hessische Gewässer- und Bodenschutz-Alarmrichtlinie und die 
Gefahrenabwehrverordnung für Häfen (HafenGefabwVO).  

Die kritischen Anlagen, aus denen nicht vorhersehbar, bei Störfällen, unsachgemäßem 
Betrieb oder technischen Betriebsstörungen Schadstoffe in signifikanten Mengen austre-
ten oder freigesetzt werden können, unterliegen den zuvor genannten Rechtsnormen.  



Maßnahmenprogramm Hessen 2015-2021 Kapitel 2 

 Grundlegende Maßnahmen 

 Seite 42 

Für folgende Arten von Anlagen sind für Bau und Betrieb Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen, Planfeststellungen, Plangenehmigungen oder Anzeigen notwendig: 

¶ Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden (HBV-Anlagen) bzw. Lagern, 
Abfüllen- und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefährdender Stoffe,  

¶ Rohrfernleitungsanlagen (mit Pumpwerken etc.), 

¶ Abwasserbehandlungsanlagen und  

¶ Gewerbe- und Industriebetriebe, die Abwasser erzeugen. 

Überwachung 

Im Rahmen der Zulassungsverfahren werden in Abhängigkeit von den jeweiligen Gefah-
renpotenzialen die Anforderungen zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit von Betriebs-
störungen und die Maßnahmen zur Vermeidung unfallbedingter Verunreinigungen von 
Grund- und Oberflächengewässern (z. B. durch Rückhalteeinrichtungen) durchgesetzt. 

In diesem Zusammenhang werden die Pflichten des Betreibers von Anlagen im Umgang 
mit Schadstoffen festgelegt. So müssen Betriebe, in denen gefährliche Stoffe in großen 
Mengen vorhanden sind und die unter die Störfall-Verordnung (12. BImSchV) fallen, Si-
cherheitsberichte und Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erstellen und vorlegen. Von was-
serwirtschaftlich bedeutenden Industrie- und Gewerbebetrieben kann die Wasserbehörde 
aus Gründen der Vorsorge einen betrieblichen Gewässer-Bodenschutz-Alarmplan for-
dern. Die Betreiber von Abwasseranlagen haben grundsätzlich ein Eigenkontrollpro-
gramm (z. B. nach EKVO) durchzuführen. Abwassereinleitungen werden durch behördli-
che Kontrolluntersuchungen regelmäßig überprüft. Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen müssen vor Inbetriebnahme, wiederkehrend (i. d. R. alle fünf Jahre), 
nach einer wesentlichen Änderung und nach Stilllegung von anerkannten Sachverständi-
gen überprüft werden, wenn sie eine bestimmte Gefährdungsstufe aufweisen. Bei unterir-
dischen Anlagen in wasserrechtlich festgelegten Schutzgebieten erfolgt die wiederkeh-
rende Sachverständigenprüfung alle zweieinhalb Jahre entsprechend der VAwS. Anlagen 
mit gefährlichen Mängeln sind sofort stillzulegen. Die zuständige Behörde ist unverzüglich 
hierüber zu unterrichten. Bei der Prüfung festgestellte erhebliche Mängel sind vom Betrei-
ber eigenverantwortlich zu beseitigen. Die Beseitigung der Mängel ist von einem Sach-
verständigen zu überprüfen. Behördlich wird überwacht, ob die Mängelbeseitigung in den 
vorgegebenen Zeiträumen erfolgte. Die Beseitigung von geringfügigen Mängeln liegt in 
der Betreiberverantwortlichkeit. 

Bedeutende Betriebe mit einem hohen Gefährdungspotenzial für die Umweltmedien Was-
ser und Boden werden im Rahmen der Gewässeraufsicht zusätzlich einer BGI durch die 
zuständige Behörde unterzogen. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob 

¶ die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen den Anforderungen ent-
sprechend gesichert sind und betrieben werden, 

¶ nach der Löschwasserrückhalterichtlinie oder ergänzenden Regelungen erforderliche 
Einrichtungen der Löschwasserrückhaltung vorhanden sind, 

¶ Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen ï direkt oder indirekt ï dem Stand der 
Technik nach § 57 Abs. 1 WHG oder im Einzelfall weiter gehenden immissionsbezo-
genen Anforderungen entsprechen, 

¶ im Hinblick auf Betriebsstörungen wirksame Warn- und Alarmvorrichtungen sowie 
Einrichtungen zur Schadensminimierung vorhanden sind, 

¶ Boden- oder Grundwasserverunreinigungen nicht vorhanden sind oder ein abge-
stimmter Sanierungsplan durchgeführt wird. 
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Bei großen direkteinleitenden Abwasserbehandlungsanlagen werden in jährlichen Ab-
ständen Betriebsprüfungen durchgeführt. In Betrieben, die der Störfall-Verordnung unter-
liegen, findet durch die Genehmigungsbehörde in regelmäßigen Abständen eine Überprü-
fung mit Modulen statt. Das Modul ĂStofffreisetzungñ geht auf die wasserwirtschaftlich 
relevanten Aspekte ein. 

Alarmpläne 

Bei Eintritt eines Ănicht vorhersehbarenñ Ereignisses mit Gefahr von Gewässer- und Bo-
denverunreinigungen ist eine Frühwarnung der Behörden entsprechend den Vorgaben in 
den Alarmplänen nach Maßgabe der hessischen Gewässer- und Bodenschutz-
Alarmrichtlinie weitgehend gewährleistet (Abb. 2-2). 

Länderübergreifende Ereignisse an der Weser werden gemäß Warnplan Weser der FGE 
Weser vom Regierungspräsidium Kassel über das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel 
gesteuert. International bedeutsame Meldungen am Rhein erfolgen im Rahmen des ĂIn-
ternationalen Warn- und Alarmplanes Rheinñ ¿ber die Internationale Hauptwarnzentrale 
(IHWZ R4) in der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden unter Federführung der Regie-
rungspräsidien Darmstadt bzw. Gießen bei Vorfällen auf der Lahn mit Einfluss auf den 
Rhein (Abb. 2-3). 

 

Abb. 2-2:  Schema der regionalen und internationalen Warndienste 
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Abb. 2-3:  Internationales Netz der Hauptwarnzentralen am Rhein 

Bedeutung der Maßnahmen und Beitrag zur Zielerreichung 

Die Eignung der Anlagen sowie der Einrichtungen und Maßnahmen zur Vorsorge für den 
Fall von Störungen oder Unfällen ist, wie die Einhaltung der Überwachungspflichten, bei 
behördlich bekannten Anlagen und Einleitungen sichergestellt. Der vorbeugende Schutz 
wird durch die gesetzlich eingeforderte Eigenverantwortung des Betreibers ergänzt und 
durch anerkannte Sachverständige und eine behördliche Überwachung gewahrt. Einge-
tretene Schadensfälle sind vom Anlagenbetreiber unverzüglich der Polizei oder der Was-
serbehörde zu melden. Die Folgen trotzdem eintretender unerwarteter Verschmutzungen 
werden durch die Gefahrenabwehr- und Alarmpläne auf Ebene der Betriebe und unter-
schiedlichen Ebenen der Verwaltung vermindert.  

Die rechtliche Umsetzung gegenüber den Anlagenbetreibern ist ausreichend. Die Zieler-
reichung kann aber nur durch eine wirkungsvolle staatliche Kontrolle der für die Gewässer 
bedeutenden Anlagen gewährleistet werden. Inwieweit die gesetzlich vorgeschriebenen 
Verpflichtungen insbesondere zur Löschwasserrückhaltung hinreichend baulich und orga-
nisatorisch umgesetzt worden sind, kann erst abschließend nach Durchführung des ge-
samten behördlichen Überwachungsprogramms der BGI beurteilt werden. 

javascript:close();
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Die möglichen Gefahren der Stofffreisetzungen infolge außergewöhnlicher Hochwasser-
ereignisse und die Ermittlung angemessener vorbeugender Gegenmaßnahmen sind teil-
weise noch im Hinblick auf Art und Umfang auf lokaler Ebene zu bestimmen. Für die Fest-
legung der Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten gelten die Regelungen der VAwS. 
Diese Regelung wird durch die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen (Anlagenverordnung ï VAwS) des Bundes ersetzt.  

2.12 Beurteilung der Auswirkungen der grundlegenden Maßnahmen 

Die Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen ist in aller Regel erfolgt. Dennoch wer-
den die Bewirtschaftungsziele auf Basis der grundlegenden Maßnahmen in den meisten 
Fällen nicht erreicht. Weitere Verbesserung des Zustandes der Gewässer müssen durch 
ergänzende Maßnahmen (Kapitel 3) erzielt werden.  

2.12.1 Oberflächengewässer 

Durch die bereits erfolgte Durchführung von grundlegenden Maßnahmen wurden die ins-
gesamt bestehenden Möglichkeiten zur Verminderung der stofflichen Belastung der Ober-
flächengewässer weitestgehend genutzt.  

Die Bedeutung der Maßnahmen bei der Umsetzung der Vogelschutz- und FFH-Richtlinie 
und ihr Beitrag zur Zielerreichung sind im Kap. 2.1.9 dargestellt. 

Die nachstehende Abb. 2-4 zeigt die Entwicklung der Gewässergüte von der ersten Be-
standsaufnahme im Jahr 1970 bis zum Jahr 2000. Ziel der Wasserwirtschaft war damals, 
flächendeckend im Land eine Gewässergüteklasse von II zu erreichen. Das dieses Ziel 
binnen 30 Jahren mit einem sehr hohen Kosten- und Arbeitsaufwand (Bau von Kläranla-
gen, Abwasserkanälen etc.) nahezu erreicht wurde, ist ein Beleg dafür, dass zum Wohle 
der Allgemeinheit die im Gewässerschutz gesetzten Ziele erreicht werden können.  

 

Abb. 2-4: Entwicklung der Gewässergüte von 1970 bis zum Jahr 2000 
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Die grundlegenden Maßnahmen zur Verminderung der Belastung lassen sich i. d. R. 
mehreren der in Art. 11 Abs. 3 WRRL genannten Regelungen zuordnen. Eine Übersicht 
enthält Tab. 2-2. Einzelheiten zur Umsetzung der in Art. 11 Abs. 3 WRRL genannten Re-
gelungen sind in den Kapiteln 2.1 (Maßnahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Was-
serschutzvorschriften), 2.6 (Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus 
Punktquellen), 2.7 (Maßnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung der Einleitung von 
Schadstoffen aus diffusen Quellen) und 2.10 (Maßnahmen zur Beseitigung der Ver-
schmutzung von Oberflächenwasser durch prioritäre Stoffe und zur Verringerung der Ver-
schmutzung durch flussgebietsspezifische Schadstoffe) dargestellt.  
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Tab. 2-2:  Ausgewählte grundlegende Maßnahmen zur Umsetzung von Art. 11 Abs. 3  
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Erlaubnispflicht für Abwassereinlei-
tungen, Begrenzung der Belastung 
nach dem Stand der Technik  

Abs. 3 Buchst. a, 
g, k 

  x  
 

x x 

Festlegung von branchenbezogenen 
Anforderungen an die Verminderung 
der Abwasserbelastung nach dem 
Stand der Technik durch Rechtsver-
ordnung 

Abs. 3 Buchst. a, 
g, k 

  x  

 

x x 

Staatliche Überwachung von kom-
munalen Abwassereinleitungen 

Abs. 3 Buchst. a, 
g 

  x  
 

 x 

Staatliche Überwachung von Direk-
teinleitern und bestimmten industriel-
len Einleitern in öffentliche Abwas-
seranlagen  
(Indirekteinleiter) 

Abs. 3 Buchst. a, 
g, k 

x  x  

 

x x 

Festlegung des Umfangs der Eigen-
überwachung von Abwassereinlei-
tern allgemein durch Rechtsverord-
nung oder im Einzelfalle in der was-
serrechtlichen Einleitungserlaubnis 

Abs. 3 Buchst. a, 
g 

  x  

 

x x 

Festlegungen von Anforderungen an 
die Begrenzung und Überwachung 
von Indirekteinleitern nach dem 
kommunalen Satzungsrecht 

Abs. 3 Buchst. a, 
g, k 

    

 

  

Zulassungspflicht für bestimmte 
Anlagen zum Umgang

2 
mit wasser-

gefährdenden Stoffen
 

Abs. 3 Buchst. a, l, 
g 

x    
 

x x 

Anzeigepflicht für den Betrieb was-
serwirtschaftlich bedeutender Anla-
gen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen 

Abs. 3 Buchst. a, l x    

 

x x 

Festlegung von technischen Anfor-
derungen für die primäre und sekun-
däre Sicherheit und Betreiberpflich-
ten für die Errichtung, z. B. 

¶ Standsicherheit, Werkstoffbestän-
digkeit, 

¶ Fachbetriebspflicht für bestimmte 
Tätigkeiten, 

¶ Sicherheitseinrichtungen wie 
Auffangvorrichtungen und Über-

Abs. 3 Buchst. a, l, 
g 

x    

 

x x 
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Art der Maßnahme 
Maßnahme nach  
Art. 11 WRRL 
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füllsicherungen,  

¶ den Betrieb und die Überwa-
chung, z. B.: Schulung des Perso-
nals, Eigenüberwachung, Über-
wachung durch Sachverständige, 

von Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen unter Be-
rücksichtigung der wasserwirtschaft-
lichen Bedeutung des Standorts 
durch Gesetze, Rechtsverordnung 
und ergänzendes technisches Re-
gelwerk (z. B. ĂTechnische Regel 
wassergefªhrdende Stoffeñ der DWA 
und DIN-Normen) 

Regelungen zur Verminderung der 
Folgen des unbeabsichtigten Aus-
tritts von wassergefährdenden Stof-
fen durch Gesetze und Rechtsver-
ordnungen sowie Einzelfallregelun-
gen 

¶ technische Maßnahmen, 

¶ Alarmpläne behördlicher (lokal, 
regional ggf. international) und auf 
betrieblicher Ebene), 

¶ Berichts- und Mitteilungspflichten 
(betrieblich, behördlich) 

Abs. 3 Buchst. a, l, 
g 

x    

 

x x 

Sanierungspflicht des Anlagenbe-
treibers für Schäden durch den Um-
gang mit wassergefährdenden Stof-
fen 

Abs. 3 Buchst. a, l, 
g 

x    

 

x x 

Mindestvolumen von Jauche- und 
Güllebehältern 

Abs. 3 Buchst. a, l, 
g 

 x   
 

  

Herstellungs- und Verwendungsver-
bote und Einschränkungen nach 
dem Chemikalien- und dem Arbeits-
schutzrecht 

Abs. 3 Buchst. a, 
g, h, k 

x   x 

 

x x 

Regelungen zur Verminderung der 
Belastung der Luft, die zu einer Ver-
minderung der Belastung des Nie-
derschlagswassers, des von festen 
Flächen ablaufenden Wassers sowie 
des Bodens führen  

Abs. 3 Buchst. a, 
g, h, k 

 x   

 

x x 

Zulassungspflicht für Pflanzen-
schutzmittel 

Abs. 3 Buchst. a, 
g, h, k, l 

   x 
x 

 x 
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Art der Maßnahme 
Maßnahme nach  
Art. 11 WRRL 
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Anforderungen zum Gewässerschutz 
bei der Zulassung von Pflanzen-
schutzmitteln 

Abs. 3 Buchst. a, 
g, h, k, l 

   x 
x 

 x 

Regelungen zur guten fachlichen 
Praxis im Pflanzenschutz, gesetzli-
che Forderung zur Beachtung dieser 
Regelung 

Abs. 3 Buchst. a, 
h, k 

   x 

 

 x 

Gesetzliche Anforderung an die 
Sachkunde des Anwenders von 
Pflanzenschutzmitteln 

Abs. 3 Buchst. a, 
h, k 

   x 
 

 x 

Gesetzliche Anforderung an die 
technische Ausrüstung und die Prü-
fung von Geräten zur Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln 

Abs. 3 Buchst. a, 
h, k 

   x 

 

 x 

Rechtsverbindliche Festlegung von 
Qualitätszielen für die Konzentration 
bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Oberflächengewässern 

Buchst. a, g, h, k  x   

 

x x 

WRRL 

1) 
Hier

 
ist angegeben, welchem der in Art. 11 Abs. 3 WRRL unter den Buchst. a bis l genannten Bereiche die jeweilige Maßnahme zuzu-

ordnen ist.  

2) 
Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefähr-
dender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen. 
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Die stofflichen Belastungen der Oberflächengewässer gehen zum überwiegenden Teil auf 
kommunale und industrielle Abwassereinleitungen zurück. Wie in dem Kapitel 2.1.1 dar-
gestellt, entsprechen alle Einleitungen aus kommunalen Kläranlagen den Anforderungen 
der Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG); bei einem großen Teil der Einleitungen 
werden strengere Anforderungen eingehalten. In den kommunalen Kläranlagen wird, er-
forderlichenfalls nach Vorbehandlung im Betrieb, auch das Abwasser der weit überwie-
genden Zahl der Industrie- und Gewerbebetriebe behandelt. Eine solche Vorbehandlung 
erfolgt, wenn in dem Abwasser Stoffe enthalten sind, für deren Rückhaltung die kommu-
nale Kläranlage nicht ausgelegt ist (z. B. Schwermetalle oder Mineralöl). 

Wie u. a. im Kapitel 2.12.1 beschrieben, wird die Belastung des industriellen und gewerb-
lichen Abwassers mindestens entsprechend den in der AbwV beschriebenen Anforderun-
gen nach dem Stand der Technik behandelt.  

Durch weitere Umsetzung der grundlegenden Maßnahmen (einschl. der Maßnahmen 
zur Anpassung an die zu erwartende Fortentwicklung der Anforderungen nach dem Stand 
der Technik) werden sich im Vergleich zu dem bisher bereits Erreichten hinsichtlich der 
organischen Belastung und der Einleitung von Stickstoff- und Phosphor-Verbindungen nur 
noch sehr vereinzelt Verminderungen der Gewässerbelastung durch Einleitungen aus 
Punktquellen erreichen lassen. Eine Verbesserung der Elimination von Phosphor-
Verbindungen ist durch die zusätzliche Installation von Einrichtungen zur Phosphor-
Elimination an kleinen Kläranlagen, bei denen bisher in Übereinstimmung mit den gelten-
den Anforderungen noch keine gezielte Elimination von Phosphor-Verbindungen erfolgt, 
sowie die Optimierung bestehender Einrichtungen zur Phosphor-Elimination zu erwarten. 
Diese Maßnahmen werden insbesondere an einer Reihe kleinerer Gewässer die Belas-
tung durch Pflanzennährstoffe (trophischer Zustand) verbessern, was vor allem in lang-
sam fließenden oder gestauten Abschnitten durch die Verminderung der Biomassepro-
duktion auch zu Verbesserungen des saprobiellen Zustands führen kann. Der Umfang der 
Auswirkungen auf den biologischen Zustand lässt sich jedoch nicht quantifizieren.  

Die in Tab. 2-2 aufgeführten Maßnahmen haben auch zu einer wesentlichen Verminde-
rung der Belastung der Gewässer durch Schadstoffe der Anlagen 5 und 7 OGewV. In den 
Kapiteln 2, 4 und 5 des BP 2015-2021 ist die Belastungssituation auf der Grundlage von 
Untersuchungsergebnissen der Jahre 2005 bis 2014 dargestellt.  

Schwermetalle 

Durch Maßnahmen zur Behandlung von kommunalem und industriellem Abwasser (ein-
schl. produktionsintegrierter Maßnahmen zur Verminderung der Belastung) ist die Belas-
tung der Gewässer deutlich zurückgegangen. Zu diesem Belastungsrückgang haben auch 
Maßnahmen zur Umsetzung von Regelungen zur Verminderung der Luftbelastung aus 
dem Straßenverkehr (z. B. Benzin-Blei-Gesetz) und bei Verbrennungsvorgängen (z. B. 
13. BImSchV) beigetragen. Die damit erzielten Effekte sind aber im Falle von Quecksilber 
noch nicht ausreichend, um die geforderte UQN einzuhalten. 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

Wie die Schwermetalle gelangen auch die PAK im Wesentlichen mit dem kommunalen 
Abwasser in die Gewässer. Ursache der Belastung sind vorrangig Verbrennungsvorgänge 
und der Straßenverkehr. Die PAK kommen daher ubiquitär vor. Durch die grundlegenden 
Maßnahmen konnten die Einträge in die Gewässer reduziert werden. Jedoch sind im Falle 
der PAK die grundlegenden Maßnahmen nicht ausreichend, um die UQN der UQN-
Änderungsrichtlinie (2013/39/EU) für Benzo(a)pyren) einzuhalten.  
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Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM) 

Die grundlegenden Maßnahmen zur Verminderung der Belastung sind in den Kapiteln 
2.1.4 sowie 2.7.1 dargestellt. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen lassen sich am Bei-
spiel der Belastung der Nidda (Messstation Frankfurt-Nied) durch die als prioritäre Stoffe 
der WRRL eingestuften Wirkstoffe Diuron und Isoproturon verdeutlichen. Die Entwicklung 
der Belastung an der Nidda seit dem Jahre 1991 ist in Abb. 2-5 dargestellt. Die Nidda ist 
ein Gewässer mit einem großen Anteil landwirtschaftlich genutzter Flächen im Einzugs-
gebiet, und es liegen langjährige Untersuchungen zur Konzentration von PSM an der 
Messstation Frankfurt-Nied vor. 

 

Abb. 2-5:  Frachten und Abflüsse von Diuron und Isoproturon an der Messstation Frank-
furt-Nied/Nidda 1991 bis 2012(Fracht von April-Juni der jeweiligen Jahre) 

Prüfungen auf der Grundlage der PSM-Inverkehrbringungs-Verordnung (EG/1107/2009) 
haben in den letzten Jahren zu Einschränkungen des Anwendungsbereichs oder zu ei-
nem Anwendungsverbot verschiedener PSM, insbesondere Diuron und Isoproturon, ge-
führt. 

Entsprechend den Erwartungen wurden bei Diuron bis zum Jahr 2015 bis auf einen Was-
serkörper keine UQN-Überschreitungen mehr festgestellt. Der Verbrauch von Isoproturon 
ist ebenfalls rückläufig. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, weil 
sich Resistenzen gegen den Wirkstoff entwickelt haben und die festgelegten UQN in ei-
nem Teil der derzeit noch defizitären Wasserkörper bis zum Jahr 2021 eingehalten wer-
den können. 

Durch die Fortführung der grundlegenden Maßnahmen wird sich die Belastung u. a. aus 
folgenden Gründen weiter vermindern: 

¶ weitere gerätetechnische Verbesserungen bei der Anwendung der PSM im Bereich 
der Landwirtschaft, 

¶ ggf. weitere Anwendungsbeschränkungen und Auflagen bei der Zulassung von PSM 
aus Gründen des Gewässerschutzes, 

¶ Nichtverlängerung oder Widerruf der Zulassungen für bestimmte Wirkstoffe, 
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¶ evtl. gezielte Förderung der Eigeninitiative und Eigenverantwortung zur Verminderung 
der Anwendung aus Gründen des Gewässerschutzes (Beispiel: Anwendung von Chlo-
ridazon im Zuckerrübenanbau), 

¶ Ersatz bisheriger Wirkstoffe durch neue Wirkstoffe mit günstigeren Eigenschaften im 
Hinblick auf den Gewässerschutz. 

Phosphor aus diffusen Quellen 

Bei den diffusen Quellen stammen die bedeutendsten Einträge von Phosphor aus der 
Erosion von ackerbaulich genutzten Flächen. Diese Frachten werden mit rd. 170 t/a ge-
schätzt, was ca. 15 % der Gesamteinträge entsprechen würde (vgl. BP Kap. 2.3.1.3). 

Die Einträge von Sediment in die Oberflächengewässer werden nach neuen Modellrech-
nungen mit etwa 105.000 t pro Jahr kalkuliert. 

Nach den Vorschriften der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung vom 17. Dezem-
ber 2014 müssen die Flächenbewirtschafter je nach Grad der Erosionsgefährdung der 
Flächen bestimmte Bewirtschaftungsauflagen einhalten, die im Rahmen des Cross Com-
pliance-Systems kontrolliert werden. Obergrenzen für Bodenabträge sind nicht vorgese-
hen.  
Über diese Grundanforderungen an den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zu-
stand der Flächen hinaus gibt es ergänzende Maßnahmen in Form von Agrarumweltmaß-
nahmen (HALM). Die CC- Einstufung der Ackerflächen wird dabei als Grundlage für die 
Maßnahmenkulisse für ergänzende Maßnahmen genutzt. 

Neben dem Erosionsschutz ist der Schutz von Dauergrünland von Bedeutung für die Be-
grenzung der diffusen Einträge in Oberflächengewässer. Die Vorschriften zum Schutz von 
Dauergrünland sind konkret und überprüfbar. Es ist gegenüber dem Referenzjahr 2003 
eine leichte relative Zunahme des Dauergrünlandanteils an der Flächennutzung zu ver-
zeichnen. 

Stickstoff / Nitrat 

Die Stickstoffbelastung der großen Fließgewässer wie z. B. Fulda und Werra ist gemäß 
Modellrechnungen zum weit überwiegenden Teil auf die Einträge aus dem Grundwasser 
zurückzuführen. Da die bislang umgesetzten grundlegenden Maßnahmen (vgl. Kap. 2.7) 
nicht flächendeckend zur erforderlichen Verminderung der Nitratkonzentrationen im 
Grundwasser geführt haben, sind ergänzende Maßnahmen notwendig (vgl. Kap. 3.1.4.2). 

2.12.2 Grundwasser 

Grundwasserentnahmen 

Die in den vorherigen Kapiteln aufgeführten und bereits umgesetzten grundlegenden 
Maßnahmen haben bereits zu einem guten mengenmäßigen Zustand geführt. Auch die 
nachfolgende Bewertung zeigt, dass sich an diesem Zustand bis zum Jahr 2021 nichts 
ändern wird. Die Beurteilung basiert auf folgenden Daten: 

¶ Bevölkerungsentwicklung von 2008 bis 2060 Tendenz weiter sinkend von 6.065.000 
auf 4.916.100 Einwohner (Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2014), 

¶ Bilanz der Wasserförderung von 1979 bis 2012 (öffentliche Wasserversorgung und 
Industrie ohne landwirtschaftliche Eigenförderung), 

¶ einwohnerbezogener Wasserverbrauch von 1979 bis 2012, 
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¶ landwirtschaftliche Eigenförderung von 2002 bis 2012, 

¶ Entwicklung der Gesamtwasserentnahme von 1979 bis 2012. 

Ausführungen zu den Datengrundlagen und eine Beschreibung der Vorgehensweise zum 
Baseline-Szenario Wasserentnahmen finden sich im Handbuch WRRL Hessen (HMULV 
2008a). Abb. 2-6 zeigt, dass seit dem Beginn der 1990er Jahre ein Rückgang der Ent-
nahmemengen zu verzeichnen ist.  

 

Abb. 2-6: Grundwasserentnahmen aus öffentlichen Gewinnungsanlagen im Zeitraum 
1979 bis 2012 

Auf Grundlage dieser bisherigen Entwicklung und unter den Annahmen, dass sich der 
einwohnerbezogene Wasserverbrauch aus folgenden Gründen nicht nennenswert erhöht: 

¶ leicht sinkende Einwohnerzahlen, 

¶ leicht ansteigender Wasserbedarf durch z. B. einen zunehmenden Bedarf u. a. im 
ländlichen Bereich für die Gartenbewässerung, 

¶ gleichbleibender bzw. leicht fallender industrieller Bedarf aus den öffentlichen Gewin-
nungsanlagen, 

¶ die Wassernutzungen der Industrie aus eigenen Gewinnungsanlagen gleich bleibt und 

¶ mit einem zunehmenden Wasserbedarf der landwirtschaftlichen Eigenförderung, ins-
besondere unter Berücksichtigung der klimatischen Einflüsse zu rechnen ist, 

ergibt sich für das Jahr 2021 ein Wasserbedarf von rd. 400 Mio. m³ (Abb. 2-7). 
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Abb. 2-7: Grundwasserentnahmen (Wohnbevölkerung, Industrie und Landwirtschaft) mit 
Prognose bis 2021 

Unter der Maßgabe einer gleichbleibenden Grundwasserneubildung sind keine relevanten 
 nderungen im Wasserhaushalt zu erwarten. Am derzeit Ăguten mengenmªÇigen Zustand 
des Grundwassersñ wird sich aufgrund der vorgenannten Sachverhalte bis zum Jahr 2021 
nichts ändern. 

Landwirtschaft 

Die in den vorherigen Kapiteln aufgeführten und bereits umgesetzten grundlegenden 
Maßnahmen haben nicht flächendeckend zum guten chemischen Zustand des Grund-
wassers geführt. Auf eine erneute Abschätzung der Entwicklung der Landwirtschaft ï die 
naturgemäß mit deutlichen Unsicherheiten verbunden ist ï wurde verzichtet, da aufgrund 
von Veränderungen bei den agrarstatistischen Erhebungen eine vergleichende Betrach-
tung nur unzureichende Erkenntnisse bringt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass weiterhin Anstrengungen zur weiteren Reduzierung der diffusen Stoffeinträge in 
Grund- und Oberflächenwässer erforderlich sind und diesem Erfordernis mit Hilfe der in 
den nachfolgenden Kapiteln erläuterten Beratungsinhalte und Maßnahmen ausreichend 
Rechnung getragen wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Wirkungen der Maß-
nahmen durch die langen Verweilzeiten verzögern können. 
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3 ERGÄNZENDE MAßNAHMEN 

Die WRRL geht davon aus, dass allein durch die Erfüllung der Mindestanforderungen 
(Ăgrundlegende MaÇnahmenñ) die Ziele der Richtlinie in vielen Fªllen nicht erf¿llt werden 
können. Daher sieht sie in Art. 11 Abs. 4 Satz 1 und 2 WRRL (§ 82 WHG) weitere Maß-
nahmen (Ăergªnzende MaÇnahmenñ) vor, die geplant und ergriffen werden m¿ssen, um 
die Ziele nach Art. 4 WRRL zu erfüllen. Solche Maßnahmen sind zwingend festzulegen 
und umzusetzen.  

Ergänzende Maßnahmen gemäß Art. 11 Abs. 4 WRRL sind 

¶ alle über die grundlegenden Maßnahmen hinausgehenden Maßnahmen, die zur Errei-
chung der Ziele nach Art 4 WRRL erforderlich sind, insbesondere die nach Anhang VI 
Teil B WRRL genannten Maßnahmen sowie 

¶ alle MaÇnahmen f¿r einen Ăzusªtzlichen Schutzñ der Gewªsser. 

Eine scharfe Trennung zwischen grundlegenden und ergänzenden Maßnahmen ist in 
vielen Fällen nicht möglich. Die Unterscheidung spielt für die praktische Umsetzung des 
Maßnahmenprogramms keine Rolle. 

Der Anhang 3 enthält die detaillierte Ergebnistabelle zum Maßnahmenprogramm Oberflä-
chengewässer. Im Anhang 2 ist eine Übersichtskarte zum Maßnahmenprogramm für das 
Grundwasser dargestellt. 

3.1 Maßnahmen zu verschiedenen Belastungsarten 

3.1.1 Abflussregulierungen 

Die Oberflächengewässer wurden in der Vergangenheit mit einer Vielzahl von Abfluss 
regulierenden Maßnahmen versehen, die zum Ziel hatten, das jeweilige Abflussregime im 
Sinne des Menschen zu beeinflussen. I. d. R. dienen diese Maßnahmen der Sicherstel-
lung des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt, der Wasserkraft, der Teichwirtschaft sowie 
der landwirtschaftlichen und sonstigen gewerblichen Gewässernutzung. Diese Maßnah-
men haben hydraulische Veränderungen wie z. B. die Änderung von Wasserständen, 
Fließgeschwindigkeiten oder Niedrigwasserabflüssen zur Folge und haben somit einen 
unmittelbaren Einfluss auf den chemischen, physikalischen und morphologischen Zustand 
der Gewässer. Diese und die Barrierewirkung der Bauwerke selbst können von wesentli-
cher negativer Bedeutung für den ökologischen Zustand sein. Nachfolgend werden hier 
die notwendigen ergänzenden Maßnahmen zur Wiederherstellung der linearen Durch-
gängigkeit beschrieben. Weitere ergänzende Maßnahmen zur Verbesserung der morpho-
logischen Situation finden sich im Kapitel 3.1.2.  

Insgesamt wurden hessenweit über 19.000 Wanderhindernisse kartiert. Dabei dominieren 
die Abstürze, die Massivsohlenabschnitte sowie die Verrohrungen mit Anteilen von jeweils 
15 bis 20 %. In der Gesamtbewertung für den Aspekt der flussaufwärts gerichteten Pas-
sierbarkeit (Aufstieg) wurde knapp die Hälfte der ermittelten Wanderhindernisse (9.360), 
als Ăweitgehend unpassierbarñ oder Ăunpassierbarñ eingestuft (Anhang 1-23 im BP). Be-
zogen auf die Durchgängigkeit flussabwärts gerichtet (Abstieg) sind dagegen nur ca. 
3.700 Wanderhindernisse als Ăweitgehend unpassierbarñ oder Ăunpassierbarñ bewertet 
worden (Kap. 2.3.3.1 im BP). 



Maßnahmenprogramm Hessen 2015-2021 Kapitel 3 

 Ergänzende Maßnahmen 

 Seite 56 

 

Abb. 3-1: Auswahl von Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit 

Die Vorgehensweise bei der Auswahl der insbesondere für die Fischfauna durchgängig zu 
gestaltenden Wanderhindernisse orientiert sich an den bestehenden und/oder ausgewähl-
ten Gewässerstrecken, die die morphologischen Bewirtschaftungsziele erfüllen sollen 
(Abb. 3-1). Zur Vernetzung dieser Abschnitte ist insbesondere hier die lineare Durchgän-
gigkeit herzustellen. Auch sind alle Wanderhindernisse in Gewässern mit oberhalb liegen-
den Anschlusswasserkörpern durchgängig zu gestalten. Darüber hinaus wurden innerhalb 
der FGE Rhein und Weser ï vor allem im Hinblick auf Wanderfische ï überregional be-
deutsame Wanderrouten und geeignete Laich- und Aufwuchshabitate ausgewählt. Hier ist 
die lineare Durchgängigkeit vorrangig herzustellen. 

Zur Vernetzung der Fließgewässer und somit zur Erreichung eines guten ökologischen 
Zustands/Potenzials sind an 4.337 Wanderhindernissen noch Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der linearen Durchgängigkeit erforderlich. Die Maßnahmenpalette reicht dabei 
von speziellen Fischschutzanlagen in Wasserkraftanlagen bis zum Rückbau eines Quer-
bauwerks (Kapitel 3.1.2.1 ï Maßnahmengruppe 3: Herstellung der linearen Durchgängig-
keit).  

Dabei entsprechen die Zielarten, welche bei der Wiederherstellung der Durchgängigkeit 
der Gewässer zu berücksichtigen sind, gemäß DWA-M 509 den Fischreferenzen bzw. 
den höchsten ökologischen Fischpotenzialen (siehe BP Anhang 2-11): Leitarten (Anteil Ó 
5%) und typspezifische Arten (Anteil Ó 1%) sind immer auch Zielarten, in begr¿ndeten 
Ausnahmefällen müssen lediglich nicht alle Begleitarten (Anteil < 1 %) zwingend bei der 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit berücksichtigt werden. 

Einige Bereiche des Gewässers oder des Wasserkörpers bleiben auch zukünftig nicht 
durchgängig. Dies sind meist Bereiche in den obersten Strecken der Oberläufe. Vor dem 
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Hintergrund des Schutzes von bestimmten Krebsbeständen, wie z. B. dem Steinkrebs, 
könnten diese lokal unpassierbaren Abschnitte das Eindringen gebietsfremder Krebsarten 
und das Einschleppen der sogenannten Krebspest erschweren. Auch Bereiche, in denen 
die Wanderhindernisse für Fischereibetriebe die Seuchenfreiheit sicherstellen sollen, kön-
nen hierzu zählen. 

3.1.2 Morphologische Veränderungen und Hochwasserereignisse 

3.1.2.1 Morphologische Veränderungen 

Die morphologischen Veränderungen stellen ï zusammen mit der oft fehlenden linearen 
Durchgängigkeit ï in den Fließgewässern einen Belastungsschwerpunkt dar. Da die bio-
logischen Qualitätskomponenten besonders empfindlich auf die identifizierten strukturel-
len Belastungen reagieren, wurde eine große Auswahl verschiedener Maßnahmen zur 
Verbesserung der morphologischen Belastungen definiert. Grund hierfür ist auch, dass 
die bestehenden gemeinschaftlichen Wasserschutzvorschriften den strukturellen Degra-
dationen nur indirekt Rechnung tragen und somit eine ergänzende Maßnahmenplanung 
erforderlich wurde.  

Im Kapitel 5.2.5.1 des BP 2015-2021 wurde die angewandte Methode zur Identifizierung 
möglicher Maßnahmenräume mit Renaturierungsbedarf erläutert und es wurden Ansatz-
punkte für Maßnahmen zur Entwicklung der gewässerökologisch notwendigen Strukturen 
abgeleitet. Darauf aufbauend wurde bereits bei der Aufstellung des MP 2009-2015 ein 
Maßnahmenkatalog mit verschiedenen Maßnahmenarten erarbeitet. 

Der Maßnahmenkatalog ĂHydromorphologie" gliedert sich in sechs MaÇnahmengruppen, 
wobei jede Maßnahmengruppe mehrere Maßnahmenarten (insgesamt 44) umfasst  
(Tab. 3-1). Weitergehende Erläuterungen und Beschreibungen zu den einzelnen Maß-
nahmen finden sich im ĂMaÇnahmenkatalog Morphologieñ 
(http://www.flussgebiete.hessen.de Ĕ Umsetzung in Hessen Ĕ Aufstellung des Maßnah-
menprogramms Ĕ Beteiligungsplattformen Ĕ Maßnahmenkatalog Morphologie). Zu den 
verschiedenen Maßnahmenarten gehören u. a. bauliche Verbesserungen an Querbau-
werken, an Uferbefestigungen und an anderen wasserbaulichen Anlagen, aber auch Ma-
nagementmaßnahmen im Hinblick auf Unterhaltung, Verbesserung der Feststoffverhält-
nisse oder die Anbindung und Entwicklung von Auengewässern. 

Tab. 3-1:  Maßnahmengruppen (mit noch erforderlichem Maßnahmenumfang) und Maß-
nahmenarten zur Verbesserung der Hydromorphologie 

Maßnahmengruppe Maßnahmenart 

1: Bereitstellung von Flä-
chen 
(4.184 ha) 

Gewässerrandstreifen 

Entwicklungskorridor 

Aueflächen 

2: Entwicklung naturnaher 
Gewässer-, Ufer- und Auen-
strukturen 
(2.104 km) 

Wiederherstellung einer natürlichen Sohllage 

Entfernung von Sicherungen (Entfesselung) 

Strukturierung von Gewässerbett und Uferbereich 

Anlage eines neuen Gewässerlaufes 

Aufwertung von Sohle/Ufer in Restriktionsbereichen 

Aufwertung von Sohle/Ufer in Rückstaubereichen 

Modifizierte extensive Gewässerunterhaltung 
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Maßnahmengruppe Maßnahmenart 

Entwicklung Ufervegetation 

Abgrabung einer Tiefaue 

Reaktivierung von Auengewässern 

Anlage eines neuen Auengewässers 

Strukturelle Aufwertung der Aue 

Entwicklung Auenvegetation 

Auenverträgliche Bewirtschaftung 

Verbesserung der Feststoffverhältnisse 

3: Herstellung der linearen 
Durchgängigkeit 
(4.337 Wanderhindernisse) 

Rückbau Querbauwerk 

Errichtung/Umbau Fischaufstieg 

Nebengewässer durchgängig anbinden  

Errichtung/Umbau Fischabstieg 

Fischschutz 

Öffnung Verrohrung 

Umgestaltung Durchlass 

4: ökologisch verträgliche 
Abflussregulierung 
(21 Maßnahmen) 

Ökologisch begründeter Mindestwasserabfluss 

Verkürzung von Rückstaubereichen 

5: Förderung  
natürlicher Rückhalt 
(25 Maßnahmen) 

Rückhalteflächen aktivieren 

Ökologische Flutung von Poldern 

Deichrückverlegung 

Deichschleifung/-schlitzung/-absenkung 

Außerbetriebnahme von Deichen 

6: Spezielle Maßnahmen an 
Bundeswasserstraßen 
(178 km) 

Gezielte Baggergutunterbringung in tiefere Gewässerabschnitte  

Entfernung von Uferverbau oberhalb der Mittelwasserlinie 

Gerinneaufweitung oberhalb der Mittelwasserlinie 

Anlegen von Gewässerentwicklungsstreifen an BWStr 

Nutzung des bisherigen Ufers, befestigten Ufers als Ăsch¿tzende Uferlinieñ  

Verwendung von Lebendbaumaßnahmen  

Neubau von Buhnen/Längswerken 

Rückbau von Buhnen (mit Dynamisierung der Ufer) 

Optimierung von Buhnen und Buhnenfeldern 

Optimierung von Längswerken 

Verlegung des (Betriebs-)Wegs 

Schaffung störungsarmer Zonen 
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Künftig wird der Maßnahmenkatalog im Bereich Hydromorphologie noch um 17 weitere 
Maßnahmen entsprechend dem bundesweiten Maßnahmenkatalog der LAWA erweitert 
(Tab. 3-2): 

Tab. 3-2: Noch neu aufzunehmende Maßnahmenarten zur Verbesserung der Hydro-
morphologie 

Maßnahmengruppe Maßnahmenart 

2: Entwicklung naturnaher 
Gewässer-, Ufer- und Auen-
strukturen 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen die aus Geschiebeentnah-
men resultieren 

Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie an stehenden Gewässern 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischerei in Fließge-
wässern 

4: ökologisch verträgliche 
Abflussregulierung 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für Wasserkraftwerke 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die Landwirtschaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die Fischereiwirt-
schaft 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die Schifffahrt 

Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Ab-
flussverhaltens 

Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen 

Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts an stehenden Gewäs-
sern 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für Industrie/ Gewerbe 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme infolge Stromerzeugung 
(Kühlwasser) 

Maßnahmen zur Reduzierung der Wasserentnahme für die öffentliche Was-
serversorgung 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer Wasserentnahmen 

Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Fischteichbewirt-
schaftung 

Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen 

 

Bei dem MP 2015-2021 erfolgte die Maßnahmennennung i. d. R. auf Ebene der Maß-
nahmengruppe. Maßnahmenarten wurden nur dann verortet, wenn lokale Kenntnisse 
und/oder Gewässerentwicklungspläne vorlagen.  

Eine Liste der Kommunen mit Zuordnung der Wasserkörper und Maßnahmenidentifikati-
onsnummern für Strukturmaßnahmen findet sich in Anhang 7. Die ausführlichen Maß-
nahmensteckbriefe zur Gewässerstruktur sind in Anhang 8 (sortiert nach Kommunen) und 
Anhang 9 (sortiert nach Wasserkörpern) aufgelistet5.  

                                                
5
 In diesen Anhängen 7-9 sind Maßnahmen, die das Gebiet einer Gemeinde nur mit einer Strecke von <= 200 

m und einem Anteil von <= 20 % an der Gesamtmaßnahme tangieren, für diese Gemeinde nicht aufgeführt 

betrifft nicht Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit, die weiterhin alle enthalten sind). In der im 
Folgesatz beschriebenen kartografischen Darstellung sind diese kleinen Abschnitte jedoch alle abgebildet.  
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Im Internet sind unter http://wrrl.hessen.de die verorteten Maßnahmenvorschläge karto-
graphisch ersichtlich. Zudem findet sich hier in dem Wasserkörpersteckbrief eine tabella-
rische Darstellung (incl. des erforderlichen Maßnahmenumfangs, der beteiligten Gemein-
den und einer Kostenschätzung). Abb. 3-2 zeigt beispielhaft einen Kartenausschnitt. Die 
Maßnahmen zur Entwicklung der gewässerökologisch notwendigen Strukturen sind i. d. 
R. auf 35 % der gesamten Gewässerlänge umzusetzen (BP Kap. 5.2.1.2 und 5.2.5.1). Um 
den Unterhaltungspflichtigen den ihnen zustehenden Planungsspielraum zu erhalten und 
weil die tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten erst im Rahmen der weitergehenden 
Planung ermittelt werden können, wurden die Maßnahmenräume im MP 2009-2015 zu-
nächst meist in einem größerem Umfang abgegrenzt (farbige Bänder in Abb. 3-2), als dies 
für die tatsächliche Umsetzung (auf 35 % der Gewässerlänge, s. o.) erforderlich ist. In den 
vergangenen Jahren wurden ergänzend für viele Gewässer Detailplanungen erarbeitet. 
Diese Detailplanungen, sofern sie im Rahmen von Gewässerberatungsprojekten erarbei-
tet wurden, sind in einem Verzeichnis (Anhang 2-12 zu Kap. 8.1 im BP) aufgelistet.  

 

Abb. 3-2: Beispielhafter Kartenausschnitt mit Maßnahmenvorschlägen zur Verbesse-
rung der hydromorphologischen Situation 

Es wurden, auch unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz, vorrangig Maßnahmen 
ausgewählt, die die eigendynamische Entwicklung initiieren und fördern (ECOLO-GIS, 
2012). Die Bereitstellung von Flächen zur Selbstregeneration der Gewässer ist dabei i. d. 
R. Voraussetzung. Bei entwicklungsfreudigen, dynamischen Gewässern lassen sich dann 
ï unterstützt durch die morphologisch wirksamen Kräfte des Wassers ï mit den nachfol-
gend aufgeführten Maßnahmen naturnahe, gewässertypspezifische Strukturen initiieren 
(UBA 2004; Scherle 1999): 

¶ Sicherung (Erwerb o.a.) von Gewªsserentwicklungsflªchen (Uferstreifen, Ăgewªsser-
bezogeneñ Auenflªchen), 

¶ Entfernen massiver Ufer- und Sohlensicherungen (Entfesselung), 

¶ Einbau von Störsteinen und Buhnen, Totholz und Geschiebe sowie Schaffung von 
Gewässerbettaufweitungen, 

¶ lineare Sohlenanhebung von tiefenerodierten oder mit unnatürlich tiefer Sohlenlage 
ausgebauten Gewässerstrecken, 

http://wrrl.hessen.de/
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¶ Initialmaßnahmen zur Reaktivierung von Verzweigungen, Flutmulden, Altarmen, Alt-
wässern und anderen auetypischen Strukturen. 

Bei weniger dynamischen Gewässern und solchen mit ganz erheblichen Abweichungen 
von den morphologischen Bewirtschaftungszielen oder nicht zu umgehenden Restriktio-
nen lassen sich mit den oben beschriebenen entwicklungsinitiierenden Maßnahmen die 
Anforderungen an eine gute Habitatqualität oft nicht ohne weiteres erfüllen. In diesen Be-
reichen sind weitergehende Maßnahmen teils in Kombination mit ingenieurtechnischen 
Bauweisen erforderlich, um zeitnah hydromorphologische Verbesserungen zu erzielen. 
Als Maßnahmenarten sind hierfür beispielhaft zu nennen: 

¶ Anlegung eines neuen Gewässerlaufes und 

¶ Abgrabung einer Tiefaue und Ersatz von Sicherungen durch naturnähere ingenieur-
biologische Bauweisen. 

Insgesamt besteht ein Bedarf zur Bereitstellung von Flächen (Maßnahmengruppe 1) in 
einer Größenordnung von noch ca. 4.240 ha. Davon entfallen auf die FGE Rhein ca. 
2.950 ha und auf die FGE Weser ca. 1.115 ha. Strukturverbessernde Maßnahmen (Maß-
nahmengruppe 2: Entwicklung naturnaher Gewässer-, Ufer- und Auenstrukturen) sind 
noch auf ca. 2.010 km Fließgewässerlänge erforderlich. Der Bedarf in der FGE Rhein 
beläuft sich dabei auf ca. 1.350 km, in der FGE Weser liegt er in einer Größenordnung 
von 535 km. Maßnahmen der Maßnahmengruppe 4 (ökologisch verträgliche Abflussregu-
lierung) und Maßnahmen der Maßnahmengruppe 5 (Förderung natürlicher Rückhalt) sind 
hingegen nur vereinzelt notwendig. Auch spezielle Maßnahmen an Bundeswasserstraßen 
wurden bisher fast ausschließlich für die Bundeswasserstraßen Rhein und Main vorge-
schlagen.  

Umsetzung der Maßnahmen 

Zur Umsetzung von Maßnahmen ist es wichtig, dass zwischen Kommunen, Bund, weite-
ren Trägern (z. B. Wasserkraftbetreibern) und Aktiven (z. B. Fischerei, Naturschutz) eine 
intensive Kommunikation erfolgt.  

Für die Umsetzung eines großen Teils der oben genannten Maßnahmen ist die Erstellung 
von gewässerökologischen Unterhaltungsplänen durch die Unterhaltungspflichtigen sinn-
voll.  

Mittels gewässerökologischer Unterhaltungspläne sollen einerseits mögliche Gewäs-
serunterhaltungsmaßnahmen zu Gewässerentwicklungsmaßnahmen (Initiierung eigendy-
namischer Gewässerentwicklung, Umgestaltung von Wanderhindernissen), die im Rah-
men der Gewässerunterhaltung durchgeführt werden können, identifiziert werden; ande-
rerseits sollen die Maßnahmen der klassischen Gewässerunterhaltung zur Vorflutsiche-
rung auf ihre ökologischen Optimierungsmöglichkeiten (insbesondere gemäß DWA 
M 610) untersucht werden. 

Unabhängig von der Aufstellung von Unterhaltungsplänen gilt für alle Gewässer gemäß 
§ 39 Abs. 1 Nr. 4 WHG, dass die Gewässerunterhaltung mit dem Ziel der ĂErhaltung und 
Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers als Lebensraum von wild 
lebenden Tieren und Pflanzenñ durchzuf¿hren ist. Dies ist auch bei Unterhaltungsarbeiten 
gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 WHG mit dem Ziel der ĂErhaltung des Gewªsserbettes, auch zur 
Sicherung eines ordnungsgemªÇen Wasserabflussesñ ï also den klassischen Unterhal-
tungsarbeiten zur Vorflutsicherung: Entkrautung, Mähen von Böschungen, Entfernung 
lokaler Abflusshindernisse, Sohlräumung ï zu beachten.   
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Hier besteht bei vielen Gewässern noch ein erhebliches Optimierungspotenzial, um ï wie 
insbesondere in DWA M 610 ĂNeue Wege der Gewªsserunterhaltungñ beschrieben ï die 
Entwicklung naturnaher morphologischer Strukturen im Gewässer zuzulassen. Durch eine 
ökologische Gewässerunterhaltung ist auch eine für die ökologische Durchwanderbarkeit 
(ĂDurchstrahlungñ) erforderliche, strukturelle Mindestqualität der Gewässerstrecken 
(ĂStrahlstreckenñ) zwischen den morphologisch mºglichst optimalen ĂTrittsteinenñ im Ge-
wässer sicher zu stellen. 

Viele der Maßnahmen zur Initiierung einer eigendynamischen Gewässerentwicklung so-
wie zur Umgestaltung von Wanderhindernissen lassen sich im Rahmen der Gewässerun-
terhaltung durchführen, ohne dass es einer wasserrechtlichen Planfeststel-
lung/Plangenehmigung für einen Gewässerausbau bedarf. Vor der Durchführung dieser 
Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL im Rahmen der Gewässerunterhaltung werden 
diese von dem Maßnahmenträger mit der zuständigen Wasserbehörde fachlich abge-
stimmt. 

Die Möglichkeiten solcher gewässerökologischer Unterhaltungspläne wurden in zwei vom 
Land Hessen finanzierten Pilotprojekten in ausgesuchten Gewässereinzugsgebieten bzw. 
Wasserkörpern untersucht. Die Inhalte der Untersuchung werden in den nachfolgenden 
Abb. 3-3 und Abb. 3-4 exemplarisch für die Rodau im Bereich der Stadt Mühlheim am 
Main aufgezeigt. 

 

Abb. 3-3:  Streckenabschnitt km. 1,6 ï 5,0 an der Rodau 
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Abb. 3-4:  Maßnahmenvorschläge im Streckenabschnitt km 2,0 ï 4,0 an der Rodau 

Die aus den Pilotprojekten gewonnenen Erkenntnisse sollen in entsprechende Untersu-
chungen auch in anderen Einzugsgebieten/Wasserkörpern münden und den Gewäs-
serunterhaltungspflichtigen konkrete Maßnahmen zur Durchführung im Rahmen der Ge-
wässerunterhaltung vorschlagen. 

Bereits relativ konkret wurden im MP 2009-2015 für die Bundeswasserstraßen Rhein und 
Main hydromorphologische Maßnahmen abgestimmt. Die Ergebnisse sind unter 
http://www.flussgebiete.hessen.de Ĕ Bewirtschaftungsplanung Ĕ Hintergrundinformatio-
nen 2009-2015 veröffentlicht. Einen Kartenausschnitt für den Bereich des Mains zeigt die 
nachfolgende Abb. 3-5.  
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Abb. 3-5: Beispielhafter Kartenausschnitt mit Maßnahmenvorschlägen zur Verbesse-
rung der hydromorphologischen Situation des Mains 

Alle Maßnahmen wurden von den am Prozess Beteiligten, wie der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung, den Kommunen und den Regierungspräsidien, hinsichtlich ihrer Um-
setzbarkeit eingestuft und mit folgenden Bedeutungen entsprechend farblich umrandet:  

¶ gelb: Machbarkeit ist weitergehend zu prüfen 

¶ grün: machbar 

¶ hellgrün: in Vorplanung 

¶ blau: bereits umgesetzt bzw. planfestgestellt/genehmigt. 
 
Die Maßnahmen unterliegen trotz dieser ersten Einstufung einer abschließenden, ortsbe-
zogenen Beurteilung, die dann innerhalb der erforderlichen Detail- und Genehmigungs-
verfahren erfolgen muss. 

3.1.2.2 Hochwasser 

Hochwasserereignisse der letzten Jahrzehnte belegen, dass ï neben der Minderung der 
Schadenspotenziale in den Überschwemmungsgebieten ï den Gewässern mehr Rückhal-
teflächen zur Verfügung zu stellen sind. Modellrechnungen weisen auf eine Zunahme von 












































































































































